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1 Vorbemerkungen  
In Deutschland werden jährlich etwa 30 Mio. t Getreide von Genossenschaften und Landhandel er-
fasst. Hinzu kommen etwa 6 Mio. t an importiertem Getreide und 5 Mio. t an Futtermittelvorprodukten. 
Diese gesamte Menge wird be- und verarbeitet, bevor sie als Mischfutter an die Landwirtschaft zurück 
oder als Mehl an Ernährungshandwerk und -industrie gehen.  

Im Rahmen des Be- und Verarbeitungsprozesses fällt unweigerlich Staub an, und zwar als Anhaftung 
von Partikeln sowie als Abrieb der Körner und schließlich als fein gemahlenes Getreidemehl. Dieser 
Staub kann, aufgewirbelt in der Luft, eine explosionsfähige Atmosphäre bilden und – gezündet durch 
eine wirksame Zündquelle – eine Explosion auslösen.  

Der Gesetzgeber hat – um dem vorzubeugen – eine Vielzahl von Regelungen zum Schutz von 
Mensch und Umwelt erlassen, unter anderem die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim 
Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschut-
zes (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV).  

Die Verbände der Getreide- und Futtermittelwirtschaft  
 Deutscher Raiffeisenverband e.V. (DRV)  
 Verband Deutscher Mühlen e.V. (VDM)  
 Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT) und 
 Bundesverband der Agrargewerblichen Wirtschaft e.V. (BVA)  
haben den vorliegenden Leitfaden1) in einer Projektgruppe aus anerkannten Sachverständigen, Exper-
ten der zuständigen Berufsgenossenschaften und erfahrenen Praktikern betroffener Unternehmen auf 
Grundlage der jeweils genannten Veröffentlichungen erstellt.  

Der „Leitfaden Ex-Schutz Getreide“ soll den Betreibern von relevanten Anlagen in der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft als Hilfestellung bei der Erstellung einer Gefährdungsanalyse einschließlich 
Zoneneinteilung und der Bewertung von Gefährdungen dienen und behilflich sein bei der Einführung 
geeigneter Schutzmaßnahmen.  

Als relevante Anlage gelten im Rahmen dieses Leitfadens:  
⇒ Anlagen zum Getreideumschlag  
⇒ Erfassungseinrichtungen von Mühlen und Futtermittelwerken  
⇒ Mühlen und Futtermittelwerke  

Der Leitfaden wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Eine Haftung für diese Angaben und 
Folgen, die darauf zurückzuführen sind, kann jedoch nicht übernommen werden. Die herausge- 
benden Verbände sind für Hinweise auf eventuelle Fehler dankbar.  
 Bonn, im Februar 2005 

                                                 
1) An der Erarbeitung des Leitfadens haben durch Text- und Diskussionsbeiträge insbesondere mitgewirkt:  

Gesamtredaktion: Dr. Michael Reininger, DRV (Vorsitzender der Projektgruppe)  
Sachverständige: Dr. Alexander Feil, Internationale Forschungsgemeinschaft Futtermitteltechnik (IFF), Braunschweig,  

Tage Jacobsen, Getreide- und Mühlenconsulting, Landshut  
Berufsgenossenschaften:  Dr. Hans-Peter Fröhlich, BG Großhandel und Lagerei, Mannheim,  

Dr. Frank Hauert, BG Nahrungsmittel und Gaststätten, Mannheim 
Praktiker: Hans-Jürgen Blaschke, Münster, Bernhard Große Austing, Damme, Sven Olbrechts, Köln, Michael 

Schäfer, Hannover, Michael Schwamborn, Köln, Peter Stefan, München, Herbert Weber, Karlsruhe  
Ansprechpartner Verbände: Henrich Fenner, VDM, Dr. Knut Schubert, DVT, Vera Walter, BVA.  
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2. Rechtlicher Rahmen: Betriebssicherheitsverordnung  
Mit der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) wird unter anderem die Richtlinie 1999/92/EG 
„Explosionsfähige Atmosphäre“ (auch: ATEX 137; früher ATEX 118a) in deutsches Recht umgesetzt 
und eine verbindliche Verknüpfung zur Richtlinie 94/9/EG „Explosionsschutzrichtlinie“ (auch: ATEX 95; 
früher: ATEX 100a) hergestellt.  

Die BetrSichV gilt gemäß §§ 1 und 2 für die Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch Arbeitgeber sowie 
die Benutzung von Arbeitsmitteln durch Beschäftigte bei der Arbeit (Abschnitt 2 BetrSichV: §§ 3 bis 
11) sowie für bestimmte überwachungsbedürftige Anlagen (Abschnitt 3 BetrSichV: §§ 12 bis 23).  

Von Anlagenbetreibern mit Arbeitnehmern fordert die BetrSichV die Erstellung einer Gefährdungs-
beurteilung (§ 3) und stellt Anforderungen an die Bereitstellung und Benutzung der Arbeitsmittel (§ 4). 
Unter Arbeitsmitteln werden sämtliche Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Anlagen verstanden, bis 
hin zum Bleistift im Büro. Dabei wird auf die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes und der Gefahr-
stoffverordnung (s. Abschnitt 9.3) verwiesen. Explosionsgefährdete Bereiche sind in Zonen einzuteilen 
(§ 5). Der Arbeitgeber muss ein Explosionsschutzdokument (s. Abschnitt 3) erstellen, das in wesentli-
chen Teilen durch eine bereits vorliegende Gefährdungsbeurteilung, z.B. Sicherheitstechnisches 
Gutachten, abgedeckt werden kann (§ 6). Die den Arbeitnehmern zur Verfügung gestellten Arbeitsmit-
tel müssen verschiedenen einschlägigen Vorschriften genügen (§ 7). Der Arbeitgeber hat dafür zu 
sorgen, dass Arbeitsmittel, deren Nutzung mit besonderen Gefahren verbunden sind, nur von hiermit 
beauftragten Beschäftigten genutzt werden (§ 9). Die Arbeitsmittel und deren Montage sind vor der 
ersten Inbetriebnahme und danach regelmäßig zu überprüfen (§ 10). Über die Ergebnisse dieser 
Prüfungen sind Aufzeichnungen anzufertigen und aufzubewahren (§ 11). Anlagen in den Getreide be- 
und verarbeitenden Branchen fallen bezüglich des Bereitstellens von Arbeitsmitteln grundsätzlich in 
den Anwendungsbereich der BetrSichV. Für Anlagenbetreiber ohne Beschäftigte gilt gemäß § 1 
Abs. 1 und 2 allenfalls der 3. Abschnitt der BetrSichV über besondere Vorschriften für überwachungs-
bedürftige Anlagen; der Unternehmer ohne Arbeitnehmer braucht beispielsweise kein Explosions-
schutzdokument zu erstellen. Für Altanlagen gewährt die BetrSichV eine Übergangsfrist für die 
Erstellung der Explosionsschutzdokumente bis Ende 2005. Bei Nichtbeachtung droht Haftung im 
Schadensfalle.  
 

Von Betreibern einer überwachungsbedürftige Anlage fordert die BetrSichV die Erfüllung des 
Abschnitts 3 der BetrSichV über besondere Vorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen. Da in 
Anlagen in den Getreide be- und verarbeitenden Branchen fast ausnahmslos Schüttgüter umgeschla-
gen bzw. hergestellt werden, die stauben können, ist i.d.R. davon auszugehen, dass zumindest in 
Teilbereichen gefährliche explosionsfähige Staub-/Luft-Gemische vorhanden sein können und damit 
die Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BetrSichV als überwachungsbedürftige Anlagen einzuord-
nen sind. Dies gilt auch, wenn keine Arbeitnehmer beschäftigt werden.  
 

Abschnitt 3 BetrSichV enthält Vorschriften über erforderliche Prüfungen  
– vor Inbetriebnahme, 
– bei wesentlichen Änderungen, 
– bei Instandsetzung von Teilen, von denen der Explosionsschutz abhängt,  
sowie über wiederkehrende Prüfungen. Die Prüfungen sind durch zugelassene Überwachungsstellen, 
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zugelassene befähigte Personen bzw. befähigte Personen durchzuführen.  
 

Der Hersteller eines Gerätes bzw. einer Komponente ist für die Sicherheit seines Produktes verant-
wortlich und weist dies gemäß der Maschinenverordnung (9. GSPGV) sowie der Explosionsschutz-
verordnung (11. GPSGV) mit der Hersteller- bzw. Konformitätsbescheinigung nach. Der Hersteller 
macht Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung. Die Zoneneinteilung, die die Grundlage 
für die „äußeren Sicherheitsanforderungen“ darstellt, hat der Betreiber zu erstellen. Auch bei wesent-
lichen Änderungen, Modernisierungen bzw. Erweiterungen von bestehenden Anlagen muss die 
Konformitätserklärung für den betroffenen Anlagenteil vorliegen.  

 

3. Explosionsschutzdokument 
Die BetrSichV regelt die Anforderungen zum betrieblichen Explosionsschutz. Auf der Grundlage der 
Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maßnahmen zu ergreifen, die die Sicherheit der Be-
schäftigten gewährleisten.  

Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung sowie die daraus abzuleitenden Sicherheitsmaßnahmen 
sind durch den Arbeitgeber in einem Explosionsschutzdokument darzustellen. Dies gilt unabhängig 
von der Zahl der Beschäftigten sowie dem Unfallgeschehen; lediglich der Unternehmer ohne Arbeit-
nehmer braucht kein Explosionsschutzdokument zu erstellen. 

Mit dem Explosionsschutzdokument hat der Arbeitgeber nachzuweisen, 
⇒ 
⇒ 

⇒ 

⇒ 
⇒ 

⇒ 

⇒ 
⇒ 

dass die Explosionsgefährdung ermittelt und bewertet worden ist, 
in welchen Bereichen eine Explosionsgefährdung auftreten kann, differenziert nach der Art der 
gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre und deren Auftretenswahrscheinlichkeit (Zoneneintei-
lung), 
mit welchen Maßnahmen eine Gefährdung vermieden bzw. auftretenden Gefährdungen begegnet 
werden soll,  
nach welchen Kriterien Arbeitsmittel für explosionsgefährdete Bereiche auszuwählen sind und 
welche organisatorischen Maßnahmen erforderlich sind. 

Das Explosionsschutzdokument ist damit Grundlage für sämtliche Lieferungen und Installationen 
sowie Reparaturen von Geräten, Maschinen, Apparaten, Anlagen und Steuerungen. Das Dokument 
ist bei Neuanlagen vor Aufnahme der Arbeit (also vor Inbetriebnahme), für Altanlagen spätestens bis 
31. Dezember 2005, zu erstellen und bei Änderungen am Arbeitsbereich bzw. des Arbeitsprozesses, 
die die Sicherheit beeinflussen können, so zu überarbeiten, dass es den veränderten Gegebenheiten 
Rechnung trägt. Das Explosionsschutzdokument ist bereits vor Ablauf der Übergangsfrist zu erstellen, 
wenn eine wesentlichen Veränderung der Anlage erfolgt. Das Explosionsschutzdokument muss im 
Betrieb jederzeit verfügbar sein.  

Das Explosionsschutzdokument beschreibt die durchgeführten bzw. notwendigen Maßnahmen, die 
die Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz vor Explosionen gewährleisten.  

Das Explosionsschutzdokument muss beinhalten: 
eine Beurteilung der Explosionsgefährdung  
einschließlich der getroffenen bzw. durchgeführten Maßnahmen 
eine Zoneneinteilung  
Angaben zu Unterweisungen  
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⇒ 
⇒ 
⇒ 

Angaben zu Instandhaltungsmaßnahmen und Prüfungen 
Angaben zur Koordination von sicherheitstechnischen Maßnahmen  
aktuelle Bezugsdokumente als Anhang 

Es wird empfohlen, das Explosionsschutzdokument in das vorhandene Qualitätssicherungssystem zu 
integrieren. Eine Muster-Gliederung ist als Anhang 1 angefügt.  

 

4. Beschreibung der Stoffeigenschaften  
Beim Umgang mit Stäuben können Explosionsgefahren auftreten, wenn diese Stäube brennbar sind, 
in feiner Verteilung vorliegen, ihre Konzentration im Gemisch mit Luft innerhalb bestimmter Grenzen 
liegt und eine wirksame Zündquelle vorhanden ist. 

Staub kann beim Herstellen oder Handhaben feinteiliger Materialien ebenso entstehen und freigesetzt 
werden wie durch Abrieb von groben Feststoffen. Abfallstaub fällt durch Freisetzen beim Herstellen 
und Verwenden von Nutzstäuben, z.B. durch offenes Handhaben oder aus nicht dicht gekapselten 
bzw. nicht ausreichend abgesaugten Apparaturen an. Ebenso kann Staub durch Abrieb beim Umfüllen 
und Fördern gröberer Schüttgüter, z.B. Getreide entstehen. Solche Schüttgüter enthalten meist größe-
re Mengen an Staub, auch wenn der prozentuale Anteil gering ist.  

Unter brennbarem Staub sind Feststoffpartikel zu verstehen, die unterhalb einer bestimmten Korn-
größe von i.A. kleiner als 0,5 mm (=500 µm), verteilt in einem Oxidationsmittel wie Luft, eine 
explosionsfähige Atmosphäre bilden können. Dies sind alle organischen Stäube sowie Metallstäube. 
Mit dieser Definition sind auch Produkte wie Pulver, Puder, Mehl u.ä. erfasst.  

Die Feinheit des Staubes lässt sich durch die Korngrößenverteilung beschreiben. Je feiner Stäube 
sind, umso länger bleiben Staub-/Luftgemische erhalten, umso größer werden maximaler Explosions-
druck und maximaler zeitlicher Druckanstieg und umso niedriger liegt auch die Mindestzündenergie, 
d.h. die Energie, die notwendig ist um das Staub-/ Luftgemisch zu zünden. Teilchen mit Durchmes-
sern oberhalb von 0,5 mm reagieren im allgemeinen nicht mehr explosionsartig. Enthält aller-
dings solcher Grobstaub Feinstaub innerhalb der Explosionsgrenzen, so nimmt auch ein Teil des 
Grobstaubes an der Explosion teil.  

Staub-/ Luftgemische sind nur innerhalb bestimmter Konzentrationsgrenzen explosionsfähig, die 
wiederum von der Staubsorte abhängen. Die untere Explosionsgrenze (UEG) liegt bei der Vielzahl 
brennbarer Stäube bei ca. 30 bis 100 g/m³. Die obere Explosionsgrenze (OEG) ist im Kilogrammbe-
reich angesiedelt; auf ihre Bestimmung wird wegen der fehlenden Relevanz i.A. verzichtet.  

Abgelagerter brennbarer Staub neigt nach Entzündung im allgemeinen nur zu langsam ablaufenden 
Reaktionen wie Brennen, Glimmen oder Schwelen. Aufgewirbelter Staub, d.h. eine Staubwolke, kann 
dagegen innerhalb bestimmter Konzentrationsgrenzen nach einer Entzündung explosionsartig 
verbrennen.  

Die Wechselbeziehungen zwischen aufgewirbeltem und abgelagertem Staub sind meist durch die 
Transport- und Verfahrensprozesse bestimmt. Einerseits kann aufgewirbelter Staub sedimentieren, 
andererseits kann abgelagerter Staub durch äußere Einwirkung, beispielsweise durch Druck/Stoß, 
einer sich ausbreitenden Explosion aufgewirbelt werden und dadurch weiteres explosionsfähiges 
Gemisch bilden. Wegen der zeitlich und örtlich begrenzten Mischbarkeit der Stäube mit Luft treten 
sehr selten homogene Staub/Luftgemische auf.  



7 

 Leitfaden Explosionsschutz in der Getreide- und Futtermittelwirtschaft

Um Berechnungen zum konstruktiven Explosionsschutz, z.B. zu Druckentlastungsflächen, durchfüh-
ren zu können, müssen die sicherheitstechnischen Kenngrößen der auftretenden Stäube bekannt sein 
(s. Anhang 2 und Anhang 3).  

Neben Getreide und Futtermittel werden in Unternehmen der Getreidewirtschaft häufig auch Dünge-
mittel gelagert und umgeschlagen. Stäube von anorganische Düngemitteln sind für die Beurteilung 
der Explosionsgefährdung gemäß BetrSichV grundsätzlich nicht relevant, da diese Stoffe nicht brenn-
bar sind.  
Beim Umgang mit ammoniumnitrathaltigen Düngemittel sind die in der TRGS 511 Ammoniumnitrat 
aufgezeigten Maßnahmen zu beachten. Beispielsweise sind ammoniumnitrathaltige Düngemittel von 
brennbaren Stoffen, wie z.B. Getreide, getrennt zu lagern (Tabelle I zu 6.1.2 TRGS 511). Eine Zu-
sammenlagerung von ammoniumnitrathaltigen Düngemitteln der Gruppen B oder C mit brennbaren 
Stoffen im selben Raum ist nur möglich, wenn 
– brennbare Stäube oder Granulate verpackt sind (Feststoffe bedürfen keiner Verpackung), 
– die Düngemittel verpackt sind und  
– eine Trennung durch eine Trennwand oder 2,50 m lichten Abstand gegeben ist.  
 
Frühzeitige Erkennung möglicher Staubablagerungen:  

 
Das Foto zeigt beispielhaft einen staubfreien Boden in einem Mischfutterwerk mit einer Markierung zur Stauberkennung. 
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5. Gefährdungen und deren Bewertung 
Die BetrSichV legt fest, dass zur Ermittlung notwendiger sicherheitstechnischer Maßnahmen auf der 
Grundlage eines systematischen Vorgehens, insbesondere unter Berücksichtigung der in den Anhän-
gen dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen, eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen ist. 
Dabei müssen 
⇒ 

⇒ 

⇒ 

die Wahrscheinlichkeit und die Dauer des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Atmosphären 
(wesentlich für die Zoneneinteilung explosionsgefährdeter Bereiche), 
die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins, der Aktivierung sowie des Wirksamwerdens von 
Zündquellen, einschließlich elektrostatischer Entladungen sowie 
das Ausmaß der Auswirkungen von möglichen Explosionen 

beurteilt werden.  

Grundsätzlich hat vom Betreiber die vorzunehmende Zoneneinteilung (s. Abschnitt 6) auf Basis einer 
nachweisbaren und den jeweiligen spezifischen Randbedingungen Rechnung tragenden Gefähr-
dungsbeurteilung zu erfolgen. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass sich eine Gefährdungsbeurteilung 
nicht ausschließlich auf das Element (Maschine, Apparat, Gerät) bezieht, sondern bei einer vorhande-
nen Produktionsanlage auch auf dessen Funktion, Ausrüstung und Einordnung in den Stofffluss. Es 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Gefährdungsbeurteilung die Berücksichtigung aller 
relevanten Einflussgrößen erfordert. Eine pauschale Festlegung wird nicht empfohlen. Die in Abschnitt 
5.3 genannten Beispiele können diese Komplexität nicht berücksichtigen und sind lediglich als erste 
Orientierungshilfe zu verstehen, die durch betriebsspezifische Randbedingungen unterlegt werden 
muss. So stellt sich z.B. durch die Annahme und Verarbeitung ausschließlich gereinigten Getreides im 
Vergleich zu konventionellem Getreide eine deutlich unterschiedlich zu bewertende Gefährdungssitua-
tion dar.  

5.1 Gefährdungen durch das Auftreten explosionsfähiger Atmosphäre 

Die Feinheit der eingesetzten Stoffe ist ein entscheidendes Kriterium für die Möglichkeit zur Aufwirbe-
lung von Partikeln sowie für deren Schwebfähigkeit. Eine wesentliche Voraussetzung für eine Gefähr-
dung ist die Verteilung dieser Stoffe in hinreichend sauerstoffhaltiger Luft (für organische Stäube ab 
etwa 11 Vol.-% O2, d.h. in der Umgebungsluft immer vorhanden) in der Weise, dass Partikelkonzentra-
tionen im Staub-Luft-Gemisch auftreten, die oberhalb der UEG liegen.  

Bei der Gefährdungsbeurteilung sind darüber hinaus die wesentlichen stoffspezifischen Eigenschaften 
wie z.B. Zündtemperatur, Glimmtemperatur, Einstufung in die Staubexplosionsklasse mit KSt-Wert und 
der maximale Explosionsüberdruck (für die meisten im Mischfutter- und Getreidebereich eingesetzten 
Stoffe < 10 bar) zu berücksichtigen (s. Abschnitt 4). Zu beachten ist, dass die Mindestzündenergie 
eines Stoffes durch Temperaturverhältnisse, die von den atmosphärischen Bedingungen abweichen, 
veränderbar ist: So kann diese bei erhöhten Temperaturen stark herabgesetzt werden. Durch eine 
Temperaturerhöhung kann sich die UEG zu einem niedrigeren Wert verschieben.  
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5.2 Gefährdungen durch Aktivierung wirksamer Zündquellen und Beherrschungsmaß-
nahmen 

Ohne Zündquelle sind selbst zündfähige Staub-Luft-Gemische kein brand- oder explosionstechni-
sches Risiko. Daher hat die Vermeidung mechanischer, elektrischer und thermischer Zündquellen 
eine hohe sicherheitstechnische Relevanz.  

Gemäß EN 1127-1 sind 13 Zündquellen zu analysieren: 

1. Heiße Oberflächen 
2. Flammen und heiße Gase 
3. Mechanisch erzeugte Funken 
4. Elektrische Anlagen 
5. Elektrische Ausgleichsströme, kathodischer Korrosionsschutz 
6. Statische Elektrizität 
7. Blitzschlag 
8. Elektromagnetische Felder im Frequenzbereich 9 kHz ... 300 GHz 
9. Elektromagnetische Strahlung im Frequenzbereich 3x1011 ... 3x1015 Hz bzw. im  
 Wellenlängenbereich 1000 µm ... 0,1 µm (optischer Spektralbereich) 
10. Ionisierende Strahlung 
11. Ultraschall 
12. Adiabatische Kompression, Stoßwellen 
13. Exotherme chemische Reaktionen, einschließlich Selbstzündung 

Heiße Oberflächen (Nr. 1) können u.a. durch Reibung entstehen, beispielsweise durch den Eintrag 
von Fremdkörpern und somit zur Überlastung (bis hin zur Blockierung) von bewegten Anlagenteilen 
führen. Zu den thermischen Zündquellen sind weiterhin Glimmnester zu zählen, die unter Umständen 
unerkannt in eine explosionsfähige Atmosphäre eingetragen werden können. Um die Zündung von 
aufgewirbeltem Staub, d.h. Staub-/Luftgemischen durch heiße Oberflächen zu vermeiden, dürfen 
keine Flächen vorhanden sein, deren Temperatur 2/3 der Zündtemperatur der Staubwolke überschrei-
tet. Darüber hinaus darf die Temperatur von Oberflächen auf denen sich Staub ablagern kann die 
Glimmtemperatur des Staubes minus 75 K nicht übersteigen.  

Flammen und heiße Gase (Nr. 2) als Zündquelle können prozessbedingt beispielsweise in Getrei-
detrocknern mit Direkttrocknung aktiviert werden, in dem die zu trocknenden Stoffe in direktem Kon-
takt mit Verbrennungsgasen bzw. der Brennerflamme stehen. Hierunter sind auch Flammen bei 
Schweiß-, Heißlöt- sowie Auftauarbeiten zu zählen. Entsprechende Trockner dürfen in explosionsge-
fährdeten Bereichen nicht verwendet werden. Heiß- und Feuerarbeiten bedürfen einer vorherigen 
schriftlichen Erlaubnis (s. Anhang 7).  

Mechanisch erzeugt Funken (Nr. 3) können grundsätzlich durch Reib-, Schlag- und Abtragevorgän-
ge, z. B. Schleifen, bei denen aus festen Materialien Teilchen mit erhöhter Temperatur abgetrennt 
werden, entstehen. Hierzu ist auch Funkenflug durch Schweiß- und Flexarbeiten zu zählen. Mechani-
sche Funken können auch durch den Eintrag von Fremdkörpern insbesondere in schnelllaufende 
Anlagenteile entstehen. Eine solche Funkenbildung ist grundsätzlich zu vermeiden. Heiß- und Feuer-
arbeiten bedürfen einer vorherigen schriftlichen Erlaubnis (s. Anhang 7).  

Elektrische Zündquellen durch elektrische Anlagen (Nr. 4) sowie durch statische Elektrizität (Nr. 6) 
können durch mangelhafte explosionsgeschützte Ausführung relevanter elektrischer Anlagen- und 
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Betriebsmittel sowie einer nicht durchgeführten bzw. unzureichenden Erdung elektrischer leitender 
Anlagenteile (elektrostatische Aufladungen) entstehen. Eine Gefährdung durch elektrische Betriebs-
mittel ist in Abhängigkeit von den entsprechenden Zündschutz- und Gehäuseschutzarten zu betrach-
ten. Die Kategorie der Betriebsmittel und Elektroinstallationen ist entsprechend der Zoneneinteilung 
auszuwählen (z.B. Zone 22 = Kategorie II 3D). Die Betriebsmittelkennzeichnung neuer Komponenten 
muss entsprechend der RL 94/9/EG erfolgen. 

Elektrische Ausgleichsströme (Nr. 5) können durch Spannungsunterschiede zwischen den Körpern 
elektrischer Betriebsmittel und fremden leitfähigen Teilen entstehen und zündwirksam werden. Sie 
können durch einen Potenzialausgleich und Erdung ausgeschlossen werden.  

Blitzschlag (Nr. 7) kann einen Schaden verursachen, wenn keine funktionsfähige Blitzableitung vor-
handen ist.  

Die Zündquellen Nr. 8 bis 12 (elektromagnetische Felder und Strahlung, Ionisierende Strahlung, 
Ultraschall und adiabatische Kompression sowie Stoßwellen) können für den bestimmungsge-
mäßen Normalbetrieb ausgeschlossen werden.  

Exotherme chemische Reaktionen, einschließlich Selbstentzündung (Nr. 13) können beispielsweise 
bei der längeren Lagerung organischer Schüttgüter in Abhängigkeit von Feuchtigkeit und Temperatur 
auftreten. Vermeidung ist möglich durch regelmäßige Kontrolle des Temperaturverlaufs und erforderli-
chenfalls Einleitung von Regulierungsmaßnahmen (Kühlung, Belüftung, Umlagerung).  

5.3 Beispiele möglicher Gefährdungen 

Eine oberirdische Staubentwicklung in der Rohwarenannahme stellt eine Gefahr dar, da mit anlie-
fernden Fahrzeugen verbundene thermische und elektrische Zündquellen nicht ausgeschlossen wer-
den können. Eine von der Rohwarenannahme ausgehende Staubexplosion könnte in der Abförderung 
aufgrund der Aufwirbelung Sekundärexplosionen verursachen, falls die Anordnung nachfolgender 
Fördereinrichtungen dies zulässt und keine Staubabsaugung vorgesehen ist.  

Elevatoren sind Gefahrenpunkte aufgrund der Getreidestäube und Feinanteile mehlförmiger Kompo-
nenten. So kann selbst bei bestimmungsgemäßem Normalbetrieb eines Elevators das Entstehen 
einer explosionsfähigen Atmosphäre nicht ausgeschlossen werden. Als Glimmnester gebildete Zünd-
quellen (z.B. im Elevatorfuß) können eine Explosion verursachen. Weitere Zündquellen können heiße 
Oberflächen infolge Gurt- und Becherreibung, verkeilte Fremdkörper oder heißgelaufene Lager sein. 
Fördern Elevatoren Produkte mit geringerem Staubgehalt (z.B. gereinigtes Getreide oder staubarmes 
Fertigfutter), kann von einer erheblich geringeren Gefährdung ausgegangen werden.  

Schneckenförderer und Trogkettenförderer sind im Normalbetrieb wegen der hohen Materialkon-
zentrationen kaum explosionsgefährdet. Allerdings können sich dort aufgrund von heißen Oberflächen 
(Verstopfung, eingetragene Fremdkörper, heißgelaufene Lager) Glimmnester bilden, die dann in 
nachgeordnete Anlagenteile transportiert werden. Niedrige Umfangsgeschwindigkeiten (unter 1 m/s) 
verringern die Gefahr der Entstehung von Zündquellen durch heiße Oberflächen bzw. mechanische 
Funken.  

In pneumatischen Förderleitungen können bei Dünnstromförderung (Staubkonzentration u.U. unter 
der OEG) Explosionen übertragen werden. Hingegen sind bei einer Pfropfenförderung bei bestim-
mungsgemäßem Betrieb (Konzentration über der OEG) keine Explosionsübertragungen im Förderrohr 
zu erwarten.  
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Eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre von Staub kann in Silozellen und Vorlagebehältern 
bei Befüllung mit ungereinigtem Getreide bzw. bei mehlförmigen Komponenten auftreten. Die Wahr-
scheinlichkeit der Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre ist auf den Befüllvorgang 
beschränkt.  

Als Gefährdung im Sinne des Vorhandenseins einer explosionsfähigen Atmosphäre in Form einer 
Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub ist die Befüllung von Lagerhallen mit ungerei-
nigten Getreide bzw. mehlförmigen Komponenten mit erhöhten Feingutanteil anzusehen. Im freien 
Fall sowie beim Auftreffen auf den Hallenboden können sich an den Getreidekörnern anhaftende 
Feinstaubanteile lösen und im Nahbereich der Produktaufschlagstelle gelegentlich ein gefährliches 
explosionsfähiges Staub-Luft-Gemisch bilden.  

Bei Absiebung von Getreide kann durch den anhaftenden Getreidestaub bzw. durch Produkte mit 
erhöhtem Feingutanteil eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre entstehen. 

In Hammermühlen zur Rohkomponentenzerkleinerung kann das Entstehen einer Zündquelle im 
Mahlraum nicht ausgeschlossen werden. Wegen der hohen Stoffkonzentration tritt aber eine unmittel-
bare Gefährdung durch Entstehen einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre innerhalb der 
Mahlkammer nicht auf. Die von einer Hammermühle ausgehende Hauptgefährdung wird in der Bil-
dung von Glimmnestern gesehen, die beim Weitertransport und eintretende Reduzierung der Stoff-
konzentration eine Explosion auslösen können.  

Glimmnester aus Pelletpressen können in Kühlern einen Brand hervorrufen.  

In filternden Abscheidern ist betriebsbedingt mit dem Auftreten einer gefährlichen explosionsfähigen 
Atmosphäre zu rechnen.  

In Zyklonen kann eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre weitgehend ausgeschlossen wer-
den. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für das mögliche Volumen, in dem eine gefährliche explosi-
onsgefährliche Atmosphäre auftreten kann, nur das Volumen, in dem der eigentliche Trennprozess 
stattfindet, relevant ist.  

In Produktions- und Lagerräumen abgelagerter brennbarer Staub ist eine Gefährdung, da dieser 
durch eine lokale Primärexplosion in eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in Form einer 
Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub gewandelt werden kann.  

Eine lokale Staubexplosion – z.B. durch Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes – kann unter 
ungünstigen Bedingungen zu einer ungehinderten Ausbreitung der Druckwelle bzw. Flammenfront in 
weitere Betriebsbereiche und/oder Gebäudekomplexe führen und Folgeexplosionen hervorrufen.  
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6. Zoneneinteilung  
Kern des Explosionsschutzdokuments (s. Abschnitt 3) ist die nachfolgend beschriebene Zoneneintei-
lung der einzelnen Betriebsbereiche in Gefährdungszonen bzgl. des Vorhandenseins einer explosi-
onsfähigen Atmosphäre.  

Anhang 3 BetrSichV gibt nachfolgende Zoneneinteilung vor:  
 

Die Zonen 0, 1 und 2 betreffen brennbare Gase, Dämpfe oder Nebel. 

Zone 0 ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft 
und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume oder 
häufig vorhanden ist. 

Zone 1 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosions-
fähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Ne-
beln bilden kann. 

Zone 2 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährlich explosionsfähige Atmosphäre 
als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normalerweise 
nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt. 
 

Die Zonen 20, 21 und 22 betreffen in der Luft enthaltenen brennbaren Staub. 

Zone 20 ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke 
aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub ständig, über lange Zeiträume oder 
häufig vorhanden ist. 

Zone 21 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosions-
fähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub 
bilden kann. 

Zone 22 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre 
in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub normalerweise 
nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt. 
 

Für die Einteilung der Betriebsbereiche in die Zonen werden die Explosionsgefährdungen ermittelt und 
einer Bewertung unterzogen. Die im Anhang 4 aufgezeigte Muster-Zoneneinteilung kann für gut ge-
führte Betriebsbereiche als Anhaltswert herangezogen werden. Für stark verstaubte Bereiche müssen 
ggf. höhere Anforderungen an Geräte und Einrichtungen gestellt werden.  
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7. Schutzmaßnahmen  

7.1 Auswahl von Geräten und Schutzsystemen 

In den verschiedenen Zonen mit Explosionsgefährdung sind die in der Tabelle zur Zoneneinteilung 
aufgeführten besonderen Schutzmaßnahmen einzuhalten.  

In explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen) dürfen grundsätzlich nur Geräte, Komponenten und 
Schutzsysteme gemäß der RL 94/9/EG eingesetzt werden (ausgenommen Geräte, die keine Zünd-
quelle besitzen). Nach dieser Richtlinie werden Geräte und Schutzsysteme in drei Kategorien unter-
teilt. Die Kategorien spiegeln die sicherheitstechnischen Anforderungen für die Verwendung in einer 
bestimmten Zone wieder.  

Aus der vorgenommenen Zoneneinteilung ergeben sich die sicherheitstechnischen Anforderungen an 
Anlagen, bestehend aus Geräten, Komponenten und Schutzsystemen, für Neu- und Ersatzinvestitio-
nen sowie an Ersatzteile bei notwendigen Reparaturen gemäß nachfolgender Übersicht:  Kate-
gorie II 

Zone 20  ⇒ 1D  
Zone 21 ⇒    mindestens 2D 
Zone 22 ⇒    mindestens 3D 

Sämtliche Teile, die in einer Zone eingebaut werden, müssen nachweisbar der zugeordneten Katego-
rie entsprechen. Um eine flexible Betriebsweise und nachhaltige Ersatzteilbeschaffung zu ermögli-
chen, wird empfohlen, im Inneren von Silozellen und Behältern Geräte der Kategorie II 1D einzubau-
en. 

Um zu verhindern, dass Big-Bags als Zündquelle wirksam werden, sollte bei deren Einsatz die BGR 
132 berücksichtigt werden, gemäß der Big-Bags mindestens aus isolierendem Material bestehen 
sollten, dessen Durchschlagsspannung < 4 kV liegt.  

Die Nachweise für die aufgeführten ATEX-Kategorien (ATEX=Atmospheres Explosives) sind 
von den Herstellerfirmen der jeweiligen Geräte zu erbringen.  

7.2 Organisatorische Schutzmaßnahmen 

Kennzeichnung explosionsgefährdeter Bereiche  

Explosionsgefährdete Bereiche sind gemäß Anhang 4A Punkt 2.3 der Betriebssicherheits-
verordnung an ihren Zugängen mit dem Warnzeichen gemäß Anhang III der RL 
1999/92/EG zu kennzeichnen. 

Zusätzlich ist der Zutritt Unbefugter gemäß Anhang 4 A Punkt 2.4 BetrSichV zu  
untersagen und auf das Verbot hinzuweisen. Altanlagen sind entsprechend nach-  
zurüsten.  

Brand-/Explosionsschutz 

Grundsätzlich gilt in explosionsgefährdeten Bereichen Rauchverbot, das Verbot offe- 
ner Flammen sowie sonstiger Zündquellen. Auf das Verbot ist dauerhaft mit einem Ver-
botsschild hinzuweisen. Altanlagen sind entsprechend nachzurüsten.  

Brandschutztüren sind stets geschlossen zu halten oder mit einem automatischen Schließ-
system auszustatten. Der Zugang zu Feuerlöschern und Hydranten ist stets freizuhalten.  
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Fluchtwege 
Explosionsgefährdete Bereiche sind mit Flucht- und Rettungswegen sowie Ausgängen in ausreichen-
der Zahl so auszustatten (einschließlich Kennzeichnung gemäß BGV A8), dass diese von den Be-
schäftigten im Gefahrenfall schnell, ungehindert und sicher verlassen werden können.  
Notausgänge sind von innen zu kennzeichnen  
und sollten auch von außen gekennzeichnet werden.  

Nutzung von Staplern und Radladern 
Während der Befüllung dürfen Schüttgutlagerstätten ausschließlich mit Fahrzeugen befahren werden, 
die für die entsprechende Zone geeignet sind. Hierauf ist in der Betriebsanweisung hinzuweisen.  

Staubminderung 
Durch Verwendung von gereinigtem bzw. entstaubtem Getreide kann der Staubeintrag reduziert wer-
den.  

Vorhandene Absauge- und Entstaubungseinrichtungen sind bei Betrieb der zugehörigen Anlagenteile 
immer zuerst einzuschalten und zuletzt auszuschalten.  

Staubablagerungen sind regelmäßig mit einem Staubsauger zu entfernen. Trockenes Kehren oder 
das Abblasen mit Druckluft ist grundsätzlich nicht zulässig. Staubablagerungen lassen sich gut erken-
nen, wenn die betroffenen Stellen durch farbliche Markierungen vom Untergrund abgesetzt werden 
(siehe Foto auf Seite 7).  

Unterweisungen  
Für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen muss der zuständige Verantwortliche die Beschäftig-
ten ausreichend und angemessen hinsichtlich des Explosionsschutzes unterweisen. Eine Unterwei-
sung muss vor Beginn der Tätigkeit und danach gemäß BGV A1 und GefStoffV mindestens jährlich 
erfolgen. Zeitpunkt und Inhalte der Unterweisung sind zu dokumentieren.  

Betriebsanweisung  
Die wichtigsten Schutzmaßnahmen sollten auf einer ausgehängten Betriebsanweisung enthalten sein. 
Eine Muster-Betriebsanweisung ist als Anhang 6 beigefügt.  

Erlaubnisschein für bestimmte Tätigkeiten 
Sämtliche Heißarbeiten (Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- Trennschleif- sowie Stemmarbeiten) dürfen 
nur nach ausdrücklicher schriftlicher Erlaubnis durchgeführt werden. Ein Muster-
„Schweißerlaubnisschein“ ist als Anhang 7 angehängt.  

Arbeiten in engen Räumen dürfen nur nach einer entsprechenden Freigabe begonnen werden (An-
hang 4.2.2 BetrSichV).  



15 

 Leitfaden Explosionsschutz in der Getreide- und Futtermittelwirtschaft

8 Umgang mit Altanlagen  
Die BetrSichV unterscheidet bei den Übergangsvorschriften in § 27 unter anderem zwischen Anlagen, 
die bisher zu den überwachungsbedürftigen gehörten und Anlagen, die neu erfasst werden.  

Zu den Ersten (s. Abschnitt 8.1 und 8.2) gehören z.B. elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten 
Bereichen, wie sie häufig in der Getreidebranche anzutreffen sind. Die Anforderungen an diese Anla-
gen wurden früher durch die ElexV geregelt. 

Bei den neu hinzugekommenen Anlagen (s. Abschnitt 8.3) handelt es sich um Anlagen, die als nicht-
elektrische Anlagen aufgenommen wurden. Bisher wurden die Anforderungen an diese Anlagen vor-
rangig durch die BGR 104 (Explosionschutz-Regeln) geregelt. 

8.1 Übergangsbestimmungen und Bestandschutz bisher überwachungsbedürftiger Anla-
gen 

Für bisher überwachungsbedürftige Anlagen gelten die Übergangsbestimmungen nach § 27 Abs. 2 
und 3 BetrSichV. 

Der Weiterbetrieb von überwachungsbedürftigen Anlagen (z.B. nach ElexV), die vor dem 1. Januar 
2005 befugt errichtet und betrieben wurden, ist demnach zulässig. Eine vor dem 1. Januar 2005 
erteilte Erlaubnis nach geltendem Recht gilt als Erlaubnis im Sinne der BetrSichV. 

Bei vielen der elektrischen Installationen in Anlagen der Getreide- und Futtermittelwirtschaft kann 
davon ausgegangen werden, dass diese in den Geltungsbereich der ElexV fielen und entsprechend 
errichtet und betrieben wurden. Diese Anlagen mussten z.B. gemäß § 12 ElexV in Intervallen nicht 
größer als 3 Jahre durch eine Elektrofachkraft geprüft werden.  

Seit der Änderung der ElexV vom 12. Dezember 1996 (BGBl I S. 1914) war beim Explosionsschutz 
von brennbaren Stäuben eine Einteilung in 3 Zonen vorzunehmen. In dieser Änderung wurde die 
Verknüpfung zur ExplosionsschutzV (11. GPSGV) hergestellt und somit die Anforderungen an Geräte 
für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach der RL 94/9/EG erstmalig festgehalten. Für 
diese Anforderung gab es eine Übergangsfrist bis 30. Juni 2003.  

Gemäß der Übergangsvorschrift in § 19 ElexV (1996) durften jedoch alle am 20. Dezember 1996 
befugt betriebenen elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen nach den bis dahin 
geltenden Vorschriften weiterbetrieben werden (ElexV 1980).  

Für den überwiegenden Teil des Altbestandes an elektrischen Betriebsmitteln ergibt sich das Anforde-
rungsprofil somit auf Grundlage der bisher für Stäube verwendeten Zoneneinteilungen 10 und 11.  

In diesem Zusammenhang sind der „alten“ VDE-Bestimmung 0165 „Errichten elektrischer Anlagen in 
explosionsgefährdeten Bereichen“ Ausgabe 2/1991 und der VDE-Bestimmung 0105 Teil 9 „Betrieb 
von Starkstromanlagen: Zusatzfestlegungen für explosionsgefährdete Bereiche“ auch zukünftig be-
sondere Bedeutung beizumessen.  

Der Bestandsschutz für überwachungsbedürftige Anlagen nach ElexV bleibt also unter der Vorausset-
zung erhalten, dass die Anlagen unverändert weiterbetrieben werden (§ 27 Abs. 2 BetrSichV). Für 
diese Anlagen sind spätestens bis zum 31. Dezember 2007 die Betriebsvorschriften nach BetrSichV 
anzuwenden (beispielsweise wiederkehrende Prüfungen).  

Die Intervalle der wiederkehrenden Prüfungen der elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten 
Bereichen nach der BetrSichV bleiben im Vergleich mit der ElexV mit maximal 3 Jahren unverändert. 
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Bei der Prüfung ist die  Zoneneinteilung zu berücksichtigen und dem Prüfer mitzuteilen. Diese Interval-
le können durch Versicherungsbedingungen kürzer sein. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, 
dass die Prüfgrundlage ggf. lediglich auf VdS-Klauseln beruht.  

8.2 Lagerbestände an elektrischen Betriebsmitteln 

Für die erstmalige Bereitstellung von Arbeitsmitteln zur Verwendung in explosionsgefährdeten Berei-
chen müssen diese nach § 7 Abs. 3 BetrSichV den Anforderungen des Anhangs 4 Abschnitt A und B 
entsprechen. Demnach sind die Beschaffenheitsanforderungen nach RL 94/9/EG zu erfüllen.  

Als erstmaliges Bereitstellen gilt das erstmalige Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR), d.h. die Übereignung des Produkts vom Hersteller oder Inverkehrbringer an den Arbeitgeber. 
Als erstmaliges Bereitstellen gilt jedoch nicht, wenn ein Gerät verwendet wird, das vor dem 30. Juni 
2003 vom Arbeitgeber bereits beschafft wurde und im Betrieb im Lager gelegen hat. Dieses kann, 
sofern es den damaligen Bestimmungen entsprochen hat, weiterhin im Betrieb eingesetzt werden 
(z.B. ein Vollmelder für Zone 10 oder ein Motor für Zone 11). Eine Gebrauchtmaschine, die zum Zeit-
punkt ihres erstmaligen Inverkehrbringens innerhalb des EWR den Anforderungen der damaligen 
Vorschriften entsprach, kann damit ebenfalls eingesetzt werden.  

Sofern diese „alten“ Komponenten in „neue“ Anlagen eingebaut werden und die sichere Verwendung 
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nachgewiesen wird, ist dies im Explosionsschutzdokument 
zu dokumentieren.  

8.3 Bestandsschutz bisher nicht überwachungsbedürftiger Anlagen 

Zu den bisher nicht überwachungsbedürftigen Anlagen sind vorrangig die bestehenden nicht-
elektrischen Installationen (Geräte) in den Werken zu betrachten. 

Sofern die Anlage aufgrund der Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphären in den Geltungs-
bereich der BetrSichV fällt, müssen bei den hier eingesetzten Arbeitsmitteln (z.B. die nichtelektrischen 
Teile von Elevatoren, Schneckenförderern, Trogkettenförderern) die Anforderungen gemäß Anhang 4 
A BetrSichV erfüllt werden (§ 7 Abs. 4). Diese Anforderungen setzen sich aus organisatorischen Maß-
nahmen und Explosionsschutzmaßnahmen zusammen. 

Im Rahmen der Erstellung des Explosionsschutzdokuments sind nach Anhang 4 A u. a. die explosi-
onstechnische Entkopplung von Anlagen, Maßnahmen zur Anlagensicherung, Flucht- und Rettungs-
wege, eine mögliche Explosionsausbreitung sowie die organisatorischen Schutzmaßnahmen zu über-
prüfen und ggf. zu ergänzen. Da die Sicherheitsanforderungen bisher schon nach nationalen Vor-
schriften gefordert wurden (z.B. BGR 104, BGR 132), sind für bestehende ordnungsgemäß errichtete 
Anlagen auf Grundlage des Anhangs 4 A jedoch keine zusätzlichen Nachrüstverpflichtungen zu er-
warten.  

„Altgeräte“ können aufgrund der formellen Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG nicht mit einer Kon-
formitätserklärung auf Grundlage dieser Richtlinie versehen werden. Sie dürfen dennoch eingesetzt 
werden. Die Anforderungen nach Anhang 4 B BetrSichV gelten bei Altgeräten nicht.  

Bei bestehenden Anlagen dient die BGR 104 solange als wichtigste Erkenntnisquelle für die Bewer-
tung bzw. Auslegung der Schutzmaßnahmen, bis die entsprechenden technische Regeln (TRbS 
2152) durch den Betriebssicherheitsausschuss erstellt sind. Auch die wertvollen Hinweise aus BGN-
ASI Informationen 9.32/81 können bis auf weiteres Unterstützung bieten.  
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8.4 Mindestanforderungen zum Betrieb von Altanlagen  

Als Basis für alle weiteren Maßnahmen ist zunächst eine Zoneneinteilung für alle Betriebsbereiche 
anzufertigen bzw. zu aktualisieren und ein Explosionsschutzdokument zu erstellen.  

§ 15 BetrSichV fordert wiederkehrende Prüfungen aller relevanten Anlagen und Anlagenteile in explo-
sionsgefährdeten Bereichen im Abstand von 3 Jahren (Abs. 15) durch zugelassene Überwachungs-
stellen bzw. befähigte Person (Abs. 1).  

Anhang 4 A BetrSichV enthält eine Reihe organisatorischen Maßnahmen und Explosionsschutzmaß-
nahmen, die als Mindestanforderungen zum Betrieb von (Alt)-Anlagen dienen. Nachfolgende sind für 
Anlagen der Getreide- und Futtermittelwirtschaft relevant:  
– Beschäftigte unterweisen (2.1). 
– Schriftliche Anweisungen: Arbeitsfreigaben und Aufsicht (2.2). 
– Warnzeichen an den Zugängen der explosionsgefährdeten Bereiche anbringen (2.3).  
– Auf Verbot Rauchen und offene Feuer (siehe farbliche Muster) hinweisen (2.4). 
– Anlagen, Geräte, Schutzsysteme und Verbindungsvorrichtungen dürfen nur eingesetzt werden, 

soweit aus dem Explosionsschutzdokument hervorgeht, dass sie für die entsprechenden Bereiche 
geeignet sind (3.2).  

– Falls erforderlich, Beschäftigte akustische und optisch vor Gefahren warnen (3.4).  
– Bei Bedarf Fluchtmittel bereitstellen und warten (3.6 und 3.7). 
– Für die Getreide- und Mischfutterindustrie kann die Frage wichtig sein, wie Anlagen nach einem 

plötzlichen Energieausfall neu gestartet werden können (3.9).  

Im Rahmen der Mindestvorschriften sind folgende technische Maßnahmen durchzuführen:  
– Wenn mehrere Arten von Stäuben, Gasen, Dämpfen etc. auftreten können, so sind die Maßnah-

men auf die größtmögliche Gefährdung auszulegen (3.1).  
– Arbeitsplatz und Arbeitsmittel müssen sicher konstruiert, errichtet, zusammengebaut, installiert und 

gewartet werden. Wenn es zu einer Explosion kommt, müssen die Auswirkungen so gering wie 
möglich gehalten werden. Dazu müssen geeignete technische Maßnahmen (wie Verhinderung ei-
ner Explosionsübertragung) getroffen werden (3.2).  

– Flucht- und Rettungswege schaffen (3.6). 

In der Beispielliste (Anhang 5) wird eine Vielzahl möglicher organisatorischer und technischer 
Schutzmaßnahmen für Neu- und Altanlagen beschrieben.  
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9 Angrenzende Rechtsbereiche 
9.1 Störfallverordnung 

Mittels 12. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Störfall-Verordnung) wird die europäi-
sche Seveso-II-Richtlinie (RL 96/82/EG) in deutsches Recht umgesetzt.  

Über die europäischen Vorgaben hinausgehend können u.a. genehmigungsbedürftige Anlagen in den 
Geltungsbereich der 12. BImSchV fallen, in denen explosionsfähige Staub-/Luftgemische in störfallre-
levanten Mengen vorhanden sind. Einzelheiten enthalten TAA-GS-33 und TAA-GS-13. 

Nachträgliche Anmerkung: Durch die Neufassung der Störfall-Verordnung Vom 8. Juni 2005 sind die nationalen Sonderregelungen für 
Explosionsfähige Staub-/Luftgemische, hochentzündliche verflüssigte Gase und Ammoniak durch Streichung der bisherigen §§ 17 und 18 
sowie des Anhangs VII entfallen.  

9.2 TA Luft  

Die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) konkretisiert bundeseinheitlich die Anfor-
derungen, die bei der Genehmigung, wesentlichen Änderungen und Überprüfung genehmigungsbe-
dürftiger Anlagen bei Industrie und Gewerbe von den zuständigen Genehmigungs- und Überwa-
chungsbehörden zu beachten sind.  

Die TA Luft dient dem Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen und 
der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, u.a. für den Um-
schlag von staubenden Schüttgütern. Die TA Luft kann auch zur Beurteilung von schädlichen Umwelt-
einwirkungen von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen herangezogen werden.  

Von Bedeutung sind u.a. die Bestimmungen in Abschnitt 5 (Anforderungen zur Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen). Unter 5.2 (Allgemeine Anforderungen zur Emissionsbegrenzung) 
werden die zulässigen Gesamtstaubemissionen mit 0,2 kg je Stunde als Massenstrom bzw. 20 mg je 
m3 als Konzentrationshöchstgrenze festgelegt. Dies entspricht 1/1000 der UEG.  

Zur Erreichung dieser Werte wird eine Reihe geeigneter Maßnahmen genannt, die unter Beachtung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (insbesondere auch der möglichen Bildung explosionsfähi-
ger Staub-Luft-Gemische) gefordert werden sollen. Die Maßnahmen betreffen bei der Be- und Entla-
dung: Umschlagverfahren, Umschlaggerät, Umschlagort sowie die Stoffeigenschaften. Weitere Maß-
nahmen sind zu treffen bei Förderung oder Transport, Bearbeitung oder Aufbereitung sowie Lagerung 
(geschlossen oder im Freien). Die vollständige oder weitgehend vollständige Einhausung von Be- und 
Entladeeinrichtungen gehört zwar zu den möglichen Maßnahmen (bezogen auf den Umschlagort), ist 
jedoch deshalb nicht zwingend erforderlich.  

Für genehmigungsbedürftige Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel gemäß Nr. 7.21 des Anhangs zur 
4. BImSchV sind staubhaltige Abgase an der Entstehungsstelle, z.B. in der Getreideannahme, im 
Absackbereich, zu erfassen und einer Entstaubungseinrichtung zuzuführen (5.4.7.21).  

Für hieraus abgeleitete Anforderungen der zuständigen Behörden gilt im Regelfall eine Übergangsfrist 
bis zum 30. Oktober 2007. Diese könnten im konkreten Einzelfall erheblichen Investitionsbedarf aus-
lösen.  
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9.3 Gefahrstoffverordnung und Arbeitsschutzgesetz  

Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) regelt die Einstufung, Kennzeichnung, Verpackung und das 
Inverkehrbringen von gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen, Tätigkeiten mit Gefahr-
stoffen und den Schutz von Mensch und Umwelt vor Gesundheitsgefahren und sonstigen Schädigun-
gen, die von solchen Stoffen etc. ausgehen können. Besonderes Augenmerk gilt dabei den stoffbezo-
genen Gefahren während der Arbeit, beispielsweise bezüglich einatembaren Stäuben und der Explo-
sionsgefahr.  

§ 7 schreibt eine stoffbezogene Gefährdungsbeurteilung vor. Aus dem Grad der Gefährdung las-
sen sich „Schutzstufen“ ermitteln. Entsprechend dieser Eingruppierung sind Schutzmaßnahmen 
gemäß den §§ 8 bis 11 zu ergreifen, beispielsweise bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes, der Ar-
beitsorganisation und der Kenntlichmachung der eingesetzten Gefahrstoffe. Ergänzende Schutz-
maßnahmen werden gefordert gegenüber Brand- und Explosionsgefahren (§ 12 sowie Anhang III Nr. 
1): Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung muss der Arbeitgeber Maßnahmen durchführen, um 
die Beschäftigten gegen Gefährdungen durch physikalisch-chemische Eigenschaften von Gefahrstof-
fen zu schützen. Anhang III Nr. 1.1 GefStoffV nennt grundlegende Anforderungen:  
(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Beurteilung nach § 7 die organisatorischen und technischen Schutzmaßnah-

men nach dem Stand der Technik zu treffen, die zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten oder an-
derer Personen vor Brand- und Explosionsgefahren erforderlich sind. 

(2) Bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen gegen Explosionsgefahren ist nach § 12 folgende Rangfolge zu beachten, 
soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist:  
1. Verhinderung der Bildung gefährlicher explosionsfähiger Gemische, 
2. Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Gemische und 
3. Abschwächung der schädlichen Auswirkungen einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß. 

Zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahren sind besondere Maßnahmen durchzuführen, 
wobei die BetrSichV unberührt bleibt. Als Schutzmaßnahmen in Arbeitsbereichen werden bei-
spielsweise aufgeführt (Anhang III Nr. 1.4 GefStoffV):  
(1) Arbeitsbereiche mit Brand- oder Explosionsgefahr sind 

1. mit Flucht- und Rettungswegen sowie Ausgängen in ausreichender Zahl auszustatten ... 
2. so zu gestalten und auszulegen, dass Übertragungen von Bränden und die Auswirkungen von Bränden und Explosio-

nen auf benachbarte Bereiche vermieden werden,  
3. mit ausreichenden Feuerlöscheinrichtungen auszustatten. Die Feuerlöscheinrichtungen müssen, .. , gekennzeichnet, 

leicht zugänglich und leicht zu handhaben sein und 
4. mit Angriffswegen zur Brandbekämpfung zu versehen, .. 

(2) In Arbeitsbereichen mit Brand- oder Explosionsgefahr ist das Rauchen und die Verwendung von offenem Feuer und .. zu 
verbieten. Ferner ist das Betreten von Bereichen mit Brand- oder Explosionsgefahr durch Unbefugte zu verbieten. Auf die 
Verbote muss .. hingewiesen sein. 

(3) Arbeitsbereiche, in denen gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann, sind an ihren Zugängen mit dem 
Warnzeichen nach Anhang III der Richtlinie 1999/92/EG .. zu kennzeichnen. 

Gemäß Anhang III Nr. 2 ist auch eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen, wenn bei der Tätigkeit 
einatembare Stäube entstehen. Sämtliche staubemittierende Maschinen und Geräte müssen mit 
einer wirksamen Absaugung versehen werden. Staub aufwirbelnde Reinigungsverfahren (Trockenes 
Kehren oder Abblasen mit Druckluft) sind grundsätzlich nicht zulässig.  

Die §§ 15 und 16 fordern eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge im Rahmen von § 3 
Arbeitsschutzgesetz. Gemäß Anhang V Nr. 2 sind Vorsorgeuntersuchungen vom Arbeitgeber zu 
veranlassen bzw. anzubieten, wenn eine Luftkonzentration von 4 mg/m³ bzw. 1 mg/m³ einatembarem 
Getreide- und Futtermittelstaub überschritten wird.  
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Anhang 1: Muster-Gliederung  
 Explosionsschutzdokument  

mögliche Gliederungspunkte und 
⇒ aussagekräftige Bezugsdokumente als Anlagen  

1. Angaben zur Anlage  
– Errichtungsdatum einschließlich Angaben zu Modernisierungen (wann, was und warum?) 
– Sonstige Angaben zur Bausubstanz der Gebäude  
– Genehmigungsbescheide (hierin sind i.d.R. viele weitere Dokumente enthalten) 

2. Angaben zur Lage der Anlage 
⇒ Lagepläne ca. 1:5.000 und 1:500 mit vollständiger Darstellung der Lage aller Gebäude  
⇒ Flucht- und Rettungswegepläne für alle Ebenen 
⇒ Aufstellungsplan der relevanten Betriebs- und Anlagenteile 
⇒ Zoneneinteilung / Zonenplan 

3. Anzahl der Beschäftigten mit Angaben über Ausbildung und Betriebszugehörigkeit 
⇒ Organigramm 

4. Verfahrensbeschreibung 
– Jährliche Produktionsmengen, Art der Erzeugnisse 
– Explosionstechnische Kenndaten der brennbaren Stoffe  
– eingesetzte Arbeitsmittel 
⇒ Sicherheitstechnische Gutachten und / oder Konzepte zum Brand- und Explosionsschutz 
⇒ Baumusterbescheinigungen, Herstellererklärungen und Konformitätserklärungen 
⇒ Nachweis von Druckentlastungsflächen in den Silozellenköpfen (bei Neuanlagen) 
⇒ Nachweis der Ausführung aller relevanten elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in der jewei-

ligen Schutzart sowie der Anlagenerdung  
⇒ Prüfberichte 

5. Logistik der Warenströme  
⇒ Ausrüstungstabellen für Elevatoren, Trogkettenförderer, Schnecken, Mühlen, Mischer, Pressen 

und Kühler, Zellen und Behälter, Tankanlagen für Flüssigkeiten 
⇒ Stoffflussdiagramm von der Annahme bis zur Verladung 
⇒ Arbeitsdiagramm mit Nummerierung der Zellen, Behälter, Maschinen, Fördereinrichtungen  

6. Gefährdungsbeurteilung 

7. Organisatorische Maßnahmen  
– Angaben zum praktizierten QM-System, Kennzeichnungen, Regelungen zum Umgang mit  
   Besuchern und Fremdfirmen  
⇒ Wartungsplan, Reinigungsplan 
⇒ Betriebsanweisungen 
⇒ Erlaubnisschein für Feuer- und Heißarbeiten und Arbeiten mit möglichen Funkenflug 

8. Auflagen und sonstige erforderlichen Maßnahmen (falls notwendig)  

9. Rechtstexte und Literaturquellen, z.B.: BetrSichV und ElexV, GefStoffV, BGRs etc. 
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Anhang 2:  Liste mit relevanten Stoffdaten  
 zur Beschreibung der Staubfraktionen  
 

 
Stoffname 

Median-
wert 

Explosions-
fähigkeit 

UEG Zünd- 
temperatur  

 
BZ 

Glimm- 
temperatur 

 [µm]  [g/m³] [°C]  [°C] 
Getreide 160 St 1  490  290 
Getreide, ausgesiebt <50 St 1  520 4 300 
Getreide, Mischstaub aus Filter <37 (St 2) 125 510 4 300 
Getreide, Mischstaub, abgelagert <63 (St 2) 60 420 3 290 
Getreide, Silostaub 
(Mais/Weizen/Hafer/Gerste/Roggen) 

<12 St 1 100  4  

Getreide, Staub 70   360 2  
Getreide, Staub aus Silo <18 (St 2)  400 2  
Fettkonzentrat 35% (Futtermittelvormischung) < 63 St 1 60 500 2 315 
Fettkonzentrat 40 % (Futtermittelvormischung, 30% 
Milchzucker, 23 % Eiweiß) 

< 63 St 1 30 450 3 350 

Fettkonzentrat 50 % (Futtermittelvormischung) < 63 St 1 15  2  
Futtermittel < 63 St 1 30  2  
Futtermittel < 125   440 4  
Futtermittel (Mineralsalze, Hefe, Vitamine, Staub) < 63 St 1 30  2  
Futtermittel, Pellets < 250 St 1 100  2  
Futtermittel, Pellets < 63 St 1 30  2  
Futtermittel (Staubablagerungen) 26 St 1 30 440 2  
Futtermittel-Zwischenprodukt (Raps-Bohnen) < 63 St 1  400 3  
Futtermittelstaub aus Trocknungsanlage < 89 St 1 30 460 4  
Sojaschrot < 63 St 1 100  2  
Maiskeimschrot 165 St 1 30 440 3  
Weizenkleie < 63 St 1 30 410 2  
Maiskleberfutter < 125 St 1   2  
Weizenmehl < 63 St 1 60 400 2 470 
Roggenmehl < 63 St 1 60 460 2 300 
Getreidestaub / -abrieb < 63 St 1 30 410 2 270 
Quelle:  GESTIS-STAUB-EX-Datenbank Brenn- und Explosionskenngrößen von Stäuben des Berufsgenossenschaft-

lichen Instituts für Arbeitsschutz – BGIA http://www.hvbg.de/d/bia/fac/expl/
Medianwert:  Mittlere Korngrößenverteilung der untersuchten Fraktion 
Explosions- Staub-Luft-Gemische werden aufgrund ihrer Explosionsfähigkeit (KSt-Wert [ bar · m · s-1]) in Klassen  
fähigkeit: eingeteilt: St 1 entspricht KSt < 200, St 2 entspricht KSt 200-300, St 3 entspricht KSt > 300. 
BZ: Die Brennbarkeit eines Staubes beschreibt, ob und in welchem Maß sich in abgelagertem Staub ein durch 

äußeres Entzünden eingeleiteter Brand ausbreiten kann.  
Die Brennbarkeit wird durch die Brennzahlen BZ 1 bis BZ 6 bewertet.  
 
Brennverhalten Brennzahl BZ 
Kein Anbrennen BZ 1 
Kurzes Anbrennen und rasches Auslöschen BZ 2 
Örtliches Brennen oder Glimmen ohne Ausbreiten BZ 3 
Ausbreiten eines Glimmbrandes BZ 4 
Ausbreiten eines offenen Brandes BZ 5 
Verpuffungsartiges Abbrennen BZ 6 

http://www.hvbg.de/d/bia/fac/expl/
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Anhang 3:   
 Produktgruppierung im Mischfutterwerk 

 
In einem Mischfutterwerk werden teilweise über 300 verschiedene Rohstoffe eingesetzt. Es ist 
zweckmäßig, die Rohstofflagerung in einem Zellenbelegungsplan zu dokumentieren und die Rohstoffe 
einer der u.g. Gruppe zuzuordnen. Dabei wird deutlich, dass nur ein Teil der Produkte, mit denen in 
Futtermittelwerken umgegangen wird, bei Aufwirbelung eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre 
bilden kann.  

Diese sind:  

Gruppe 1: Nachprodukte 
(z.B. Sojaschrot, Sojaschalen, Rapsschrot, Palmexpeller, Corngluten, Trocken-
schnitzel, Weizenkleie, Protapec, Milurex) 

Gruppe 2: Getreide und Leguminosen 
(z.B. Roggen, Gerste, Weizen, Mais, Triticale, Erbsen, Sojabohnen) 

Gruppe 3: Vormischungen (z.B. Vitaminvormischungen) 

Gruppe 4: Melasse / Vinasse 

Gruppe 5: Fette und Öle (z.B. Pflanzenfett, Sojaöl) 

Gruppe 6: Mineralstoffe (z.B. Calciumcarbonat, Natriumcarbonat, Monocalcium, Salz) 

Gruppe 7: Säuren (z.B. Propionsäure, Ameisensäure) 

Gruppe 8: Sonstige (z.B. Cholinchlorid, Methionin, Lysin, Phytase). 
 

Beispiel für die Gruppen 1, 2, teilweise 3 und 8:  

Diese Stoffe sind bezüglich der Brennbarkeit für die Anteile < 250 µm zumeist den Brennzahlen BZ 2 
(kurzes Anbrennen und rasches Auslöschen) oder BZ 3 (örtliches Brennen oder Glimmen ohne Aus-
breitung) zuzuordnen. Lediglich die Staubanteile (< 250 µm) von Getreide und Soja können ein Ver-
halten nach BZ 4 (Durchglühen ohne Funkenwurf oder langsame flammenlose Zersetzung) haben.  

Bezüglich der Druckanstiegsgeschwindigkeit der Anteile < 63 µm sind diese Stoffe zumeist mit ST 
1, d.h. mit einem KSt -Wert < 200 bar⋅m⋅s-1 eingestuft. Die minimalen Zündtemperaturen liegen bei 
400°C und die minimalen Glimmtemperaturen bei 290°C. Die maximalen Explosionsüberdrücke sind < 
10 bar.  
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Anhang 4:  Muster-Einteilung der Betriebsbereiche  
 in Explosionsschutz-Zonen  

 

Betriebsbereich bzw.  
Anlagenteil Zone1) Bedingungen / Voraussetzungen / Bemerkungen 

21 Unterhalb des Gossenrostes ist geA2) gelegentlich vorhanden. 
22 Innerhalb der Annahmeeinhausung, wenn Staubablagerungen auch nur 

kurzzeitig vorhanden. 

Eingehauste  
Annahmegosse  

keine Wenn keine Staubablagerungen. 

Offene Annahmegosse keine Durch natürliche Luftbewegung Verteilung und damit Unterschreitung der 
UEG.  

Sackaufgabestellen, Absackstellen 22 Im Nahbereich (ca. 0,5 m Umkreis) sowie  
im Bereich des Sackabrisses  
ist geA nicht oder nur kurzfristig vorhanden.  

Siebreinigung, innerhalb (Aspira-
teur) 

21 geA ist gelegentlich vorhanden.  

Trieure, innerhalb  22 geA ist nicht oder nur kurzfristig vorhanden.  

22 Bei Getreide mit Absaugung der Waage (bei alten Waagen über natürli-
che Lüftung3)) ist geA nicht oder nur kurzfristig vorhanden.  

21 Bei Mehl bzw. staubförmigen Stoffen ist geA gelegentlich vorhanden.  

Durchlaufwaage  

20 Sofern in Teilbereichen geA häufig vorhanden. 

Zyklone  22 Überschreitung der UEG nur kurzzeitig.  

20 Bei häufiger (d. h. zeitlich überwiegender) Filterabreinigung ist geA häufig 
vorhanden.  

Filter, rohgasseitig 

21 Bei gelegentlicher Filterabreinigung ist geA gelegentlich vorhanden.  

Filter, reingasseitig keine geA ist nicht vorhanden. 

Staubkammern  20 / 21 geA ist häufig bzw. gelegentlich vorhanden. 

Pneumatische Pfropfenförderung 22 Unterschreitung der OEG nur kurzzeitig. 

Pneumatische Dünnstromförde-
rung 

20 / 21 Bei Dünnstromförderung organischer Schüttgüter wird während der An- 
und Abfahrbedingungen, bei denen die Staubkonzentration reduziert ist, 
der explosionsfähige Bereich durchfahren. Abhängig von den Betriebsbe-
dingungen ist geA häufig bzw. gelegentlich vorhanden.  

Sackentleerung über Trichter 
(1 m Radius über dem Trichter)  

21 Unterschreitung der OEG gelegentlich bei staubhaltigen Produkten.  

Trocknungsanlage, innerhalb – / 22 Abhängig von der Produktfeuchte. 

Trocknungsanlagen  
im Auslaufbereich 

21 Bei ungereinigtem Getreide.  

20 Bei zeitlich überwiegender Befüllung mit staubhaltigen Stoffen (z.B. 
ungereinigtes Getreide) ist geA häufig vorhanden.  

21 Bei zeitlich nicht überwiegender Befüllung mit staubförmigen Stoffen kann 
geA gelegentlich (nur während der Befüllung) auftreten.  

Silozellen und Behälter, innerhalb 

22 Bei Befüllung z.B. mit abriebfesten Pellets. 
22 geA nicht oder nur kurzzeitig vorhanden. Siloböden 

keine Falls keine Staubablagerung vorhanden. 
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Betriebsbereich bzw.  
Anlagenteil Zone1) Bedingungen / Voraussetzungen / Bemerkungen 

21 An Abwurfstellen ist geA gelegentlich vorhanden. 
22 Außerhalb von Abwurfstellen im übrigen Lagerbereich mit Staubablage-

rungen ist geA nicht oder nur kurzzeitig vorhanden.  

Schüttguthallen, innerhalb 

keine Im übrigen Lagerbereich, falls keine Staubablagerungen vorhanden. 
20 Bei brennbaren, staubförmigen Stoffen (Korngröße < 0,5 mm) ist geA 

häufig vorhanden.  
21 Bei brennbaren, staubförmigen Stoffen (Korngröße < 0,5 mm) und 

wirksamer Aspiration ist geA gelegentlich vorhanden.  
Bei brennbaren, ungereinigten, körnigen Schüttgütern (Getreide) ist geA 
gelegentlich vorhanden.  

Elevatoren  

22 Bei allen brennbaren, körnigen Schüttgütern, die gereinigt sind und 
praktisch keine (< ca. 1%) Staub- und Feinteile < 0.5 mm aufweisen, ist 
geA nicht oder nur kurzzeitig vorhanden. 

Trogkettenförderer 21 / 22 Einzelfallbetrachtung notwendig. 

Bandförderer 21 / 22 Einzelfallbetrachtung notwendig. 

Schneckenförderer 21 / 22 Einzelfallbetrachtung notwendig. 

21 Bei wirksamer Aspiration im Fülltrichter und Übergabepunkten ist geA 
gelegentlich vorhanden.  

Verladung  
innerhalb einer Umhausung 

22 Bei wirksamer Aspiration im übrigen Raum ist geA nicht oder nur kurzzei-
tig vorhanden.  

20 Bei Mehlerzeugung ist geA häufig vorhanden. Walzenstuhl 

22 Bei Strukturierung von Pellets (Einzelfallbetrachtung).  

21 Bei reinem Trockenmischen staubförmiger Stoffe ist geA gelegentlich 
vorhanden.  

Mischer 

22 Mit Flüssigkeitszugabe ist geA ist nicht oder nur kurzzeitig vorhanden. 

Pelletpressen 22 geA ist nicht oder nur kurzzeitig vorhanden.  

Mehlkühler 21 OEG wird gelegentlich unterschritten. 

Pelletkühler keine Brandschutz beachten! 

Mahlanlage 20 / 21 Einzelfallbetrachtung notwendig. 

1) Die Zonenangaben gelten i.d.R. für gebräuchliche Anlagen bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Von den angegebe-
nen Werten kann aufgrund anderer Bedingungen oder vorliegender Testate der Hersteller abgewichen werden.  

2) geA: gefährliche explosionsfähige Atmosphäre 
3) Eine natürliche Lüftung wird gewährleistet, in dem der betreffende Raum oder die betreffende Maschine nicht dicht 

abgegrenzt ist, sondern z.B. ein Fenster (nach draußen) geöffnet wird.  
Weitere Betriebsteile (z.B. Gefahrstofflager oder Tankstelle) sind in die Betrachtungen mit einzubeziehen.   
 



25 

 Leitfaden Explosionsschutz in der Getreide- und Futtermittelwirtschaft

Anhang 5:  Beispielliste Brand- und Explosionsschutz 
 zur Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes  

Im Folgenden werden bekannte Maßnahmen zum Brand- und Explosionsschutz in der Getreide- und Futtermittelwirtschaft in 
Form einer Beispielliste zusammengefasst.  
Die meisten Betriebe berücksichtigen bereits eine Vielzahl der aufgeführten Maßnahmen. Diese können als „vorhanden“ 
direkt in das Explosionsschutzdokument aufgenommen werden.  
An Anlagen mit Bestandschutz (Altanlagen) können Nachrüstungen zur Erfüllung von Mindestanforderungen erforderlich 
werden. Für diesen Fall kann die Beispielliste dazu dienen, kostengünstige Alternativen zu entwickeln. Für in Planung befind-
liche Anlagen sind andere Anforderungen bezüglich des Explosionsschutzes zu erfüllen. Auch für diese Neuanlagen soll die 
Beispielliste Planungshinweise geben.  
Bestimmte Maßnahmen sind vorrangig für Getreideumschlageinrichtungen geeignet, andere eher für Mischfutterwerke. Die 
letzte Spalte gibt Auskunft über die jeweilige Eignung der entsprechenden Maßnahmen.   
Ein Anspruch auf Vollständigkeit der Beispielliste wird nicht erhoben. Die beispielhaft genannten Maßnahmen sind 
den jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten anzupassen.  

2. Maßnahmen zur Vermeidung explosionsfähiger Atmosphäre 
 

Punkt 
 

Maßnahme 
Speziell für 
Getreide, 
Mischfutter 

2.1 Unmittelbar hinter dem Annahmeelevator gelangt das angenommene Getreide in eine Reinigungsma-
schine. Hier werden dem Schüttgut Staub und Verunreinigungen wie Steine, Sand oder metallische 
Fremdkörper entzogen. In den nachgeschalteten Förderelementen und Silozellen gelangt nur gereinig-
tes bzw. aspiriertes Getreide.  

G 

2.2 Eine wirksame Maßnahme zur Vermeidung von explosionsfähigen Staub-/Luftgemischen im Inneren von 
Silozellen, Behälter, Einzelmaschinen und Förderwege ist durch die die abgestimmte Aspiration dieser 
Geräte (Objektabsaugung) sichergestellt. Zu diesem Zweck wurden insgesamt x Filteranlagen installiert. 
Der Einsatz von Großfiltern wurde vermieden.  

G, M 

2.3 Durch die Aspiration entsteht im Inneren der Gesamtanlage ein Unterdruck, der auch den Staubaustritt 
aus der Anlage verhindert. 

G, M 

2.4 Die Elevatoren verfügen nicht nur über eine wirkungsvolle Aspiration des Elevatorkopfes, sondern auch 
über eine Aspiration der Elevatorfüße (und Schächte). 

G, M 

2.5 Bei der Vermahlung der Rohstoffe wird eine Korngröße von 1,0 bis 2,5 mm angestrebt, um Staubanteile, 
die explosionsfähig sind, gering zu halten.  

M 

2.6 Nach der Vermahlung der Rohstoffe in den Hammermühlen wird die Charge (in der Mischanlage mit x 
%) oder/und in der anschließenden Melassiermaschine mit ca. y % Flüssigkeiten wie Melasse, Fett, 
Wasser oder Mikrokomponenten gemischt. Staubanteile werden durch dieses Verfahren gebunden. 

M 

2.7 Der Anteil an pelletierter Ware beträgt x %. Bei der Förderung, Einlagerung in die Silozellen und losen 
Verladung der Pellets ist davon auszugehen, dass sich eine explosionsfähige Atmosphäre aus Staub-
/Luft- Gemischen nicht bilden kann. 

M 

2.8 Im Getreidesilo/Mischfutterwerk steht ein geeigneter verfahrbarer Industrie-Staubsauger zur Verfügung / 
ist eine zentrale Staubsaug-Anlage installiert. Hiermit werden Staubablagerungen auf den Siloböden, 
Produktionsanlagen, Kabel der Elektroinstallation, den Elektromotoren und Schanzhaufen entfernt. 

G, M 

2.9 Die zulässige Staubschichthöhe auf Maschinen- und Maschinenaufstellungsböden darf nur die in der 
Zoneneinteilung genannte Höhe betragen. So ist sicher gestellt, dass innerhalb der Betriebsräume eine 
staubexplosionsfähige Atmosphäre durch Staubaufwirbelungen nicht entstehen kann.  

G, M 

2.10 In den Arbeits- und Betriebsräumen werden regelmäßige Reinigungsmaßnahmen gemäß Reinigungs-
pläne durchgeführt: Art, Umfang und Häufigkeit sind verbindlich im QS-System geregelt. 

G, M 
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3. Maßnahmen zur Vermeidung oder Früherkennung wirksamer Zündquellen 
 

Punkt 
 

Maßnahme 
Speziell für 
Getreide, 
Mischfutter 

3.1 Die LKW-Annahmegosse ist mit einem befahrbaren Rost ausgerüstet. Diese Konstruktion dient gleich-
zeitig als Grobsieb. Größeren Fremdkörpern wird damit der Zugang in die Förderelemente verwehrt.  

G, M 

3.2 In dem Annahmetrichter der Schiffsentladung befindet sich ein Gitterrost, der als Grobsieb ausgebildet 
ist. Größeren Fremdkörpern wird damit der Zugang in die Förderelemente verwehrt.  

M 

3.3 Vor dem Annahmeelevator / Elevatoren ist ein Magnet installiert. Magnetischen Fremdkörpern wird 
dadurch der Zugang in die nachgeschalteten Förderelemente verwehrt.  

M 

3.4 Im Förderweg der Schiffsannahme befinden sich ein Tommelsieb und ein Magnet zum Entfernen von 
Fremdteilen in der Rohware. 

M 

3.5 Mahlanlagen sind ausgerüstet mit (Schwerteilausleser), Magnete, lastabhängiger Dosiereinrichtungen, 
Unterdrucküberwachung des Mühlennachbehälters, Temperaturüberwachung der Rotorlager, Funkener-
kennungsanlage, Filteranlage in reduziert- explosionsfester Bauweise mit Druckentlastungseinrichtung  

M 

3.6 Vorhandener Hammermühlenanlagen sind bereits ausgerüstet mit ……… (siehe 3.5) oder werden 
nachgerüstet mit ………………… 

M 

3.7 Die Lager von Wellen an Elevatoren, Trogkettenförderern, Produktionsmaschinen etc. sind stets außer-
halb dieser Maschinen installiert.  

G, M 

3.8 Wurden Lager im Inneren der o.g. Maschinen installiert, verfügen diese Lager über eine Temperatur-
überwachung 

G, M 

3.9 Bei Filteranlagen und Zyklonen wurden die erforderlichen Gebläse ausschließlich reingasseitig installiert. G, M 
3.10 Auch in den Zuläufen zu den Pelletkühlern werden Funkenmelder installiert. Im Ereignisfall werden die 

Pressen, die Ventilatoren der Kühler und die Fettzufuhr vor den Kühlern (falls vorhanden) sofort ge-
stoppt.  

M 

3.11 Alle Elevatoren verfügen über Drehzahl- bzw. Schieflaufwächter.  G, M 
3.12 Die Elevatoren xy wurden mit Kunststoffbechern ausgerüstet. G, M 
3.13 Die Elevatoren xyz werden mit Funkenerkennungsanlagen ausgerüstet. M 
3.14 Trogkettenförderer verfügen über Staumelder, Schanzklappen, Drehzahlwächter  M 
3.15 Schneckenförderer verfügen über Staumelder am Produktauslauf. G, M 
3.16 Werden schnell laufende Förderschecken eingesetzt, werden diese z.B. aus der Materialkombination 

Normal- und Edelstahl hergestellt. 
G, M 

3.17 An den im Winkel von +/–45° installierten Siloaustragsschnecken werden Leermelder installiert. Diese 
schalten die Förderschnecken z.B. bei Silo-Leermeldung ab. 

G 

3.18 Elektrische Anlagen, Blitzschutzanlagen und Anlagenerdung werden im Abstand von drei Jahren durch 
zugelassene Stelle geprüft. 

G, M 

3.19 Unabhängig von den o.g. Messungen wird sichergestellt, dass die Anlagenerdung nicht durch isolierend 
wirkende Gummimanschetten, Rohrteile aus Kunststoff etc. unterbrochen wird. Isolierende Bauteile 
werden durch elektrisch leitende Werkstoffe (Kabel) überbrückt. 

G, M 

3.20 In den Elevatoren werden antistatische Gurte mit einem Ableitwiderstand < 1 MΩ verwendet.  G, M 
3.21 Die Rohwaren- / Getreidesilos für Langzeitlagerung sind mit einer Temperaturmessanlage (Zone 20) 

ausgerüstet.  
G, M 

3.22 Zur Kühlung der Getreidebestände steht ein Getreidekühlgerät zur Verfügung. G, M 
3.23 Die Silozellen des Werkes sind mit Vollmeldern, die bei Erreichen der maximal zulässigen Füllhöhe den 

Befüllungsvorgang selbsttätig unterbrechen, ausgerüstet. Obwohl die Zellen der Zone 21 zugeordnet 
sind, verfügen diese Melder über eine Bauartzulassung für die Zone 20 (Konservatives Sicherheitskon-
zept). 

G, M 

3.24 Die innerhalb von Vor- und Nachbehältern installierten Voll- und Leermelder verfügen ebenfalls über 
eine Bauartzulassung für die Zone 20. 

G, M 

3.25 Grundsätzlich werden in explosionsgefährdeten Bereichen Geräte und Schutzsysteme entsprechend 
den Kategorien gemäß Richtlinie 94/9/EG eingesetzt. 

G, M 

3.26 Während der Befüllung werden Schüttgutlagerstätten nicht mit Fahrzeugen befahren. Ein entsprechen-
des Verbot wurde in der Betriebsanweisung bekannt gegeben.  

G, M 

3.27 Als Handleuchten, z.B. für die Silokontrolle, werden ausschließlich solche verwendet, die für den Einsatz 
in Zone 21 zugelassen sind, beispielsweise II 2D  

G, M 

4. Maßnahmen zum konstruktiven Explosionsschutz  
 

Punkt 
 

Maßnahme 
Speziell für 
Getreide, 
Mischfutter 

4.1 Das Werk verfügt über ein dezentrales Filtersystem mit insgesamt x Filteranlagen. Das heißt, großvolu- G, M 
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mige Filteranlagen sind nicht vorhanden. 
4.2 Von den genannten x Filteranlagen wurden/werden y in reduziert-explosionsfester Bauweise mit Druck-

entlastungseinrichtung (Berstscheiben) errichtet. 
G, M 

4.3 Alle Filteranlagen verfügen über Bersttöpfe zur Druckentlastung der Rohgasleitungen. G, M 
4.4 Die Filter x und y sind im Freien aufgestellt. Zusätzliche sicherheitstechnische Maßnahmen an diesen 

Filteranlagen sind daher nicht erforderlich.  
G, M 

4.5 Alle unterhalb der Filter eingebauten Zellenradschleusen wurden druckstoßfest (min. 3 bar) und flamm-
durchschlagssicher ausgeführt.  

 

4.6 Die Aspirationsleitungen wurden druckstoßfest (3 bar) ausgeführt.   
4.7 Kritische Elevatoren sind explosionstechnisch entkoppelt.   
4.8 Elevatoren schütten nicht direkt in große Silos oder Behälter. Es ist immer ein horizontales Förderele-

ment nachgeschaltet. 
G, M 

4.9 Für den Fall einer Staubexplosion innerhalb der Silozellen ist eine Druckentlastung der Zellen sicherge-
stellt. Dazu werden die Siloabdeckungen so ausgeführt, dass sie sich im Ereignisfall von den Silowän-
den abheben können. Nachweise liegen vor.  

G, M 

4.10 Die vorhandenen Silozellen in Stahl-Rundbauweise für Getreide verfügen über eine Druckentlastung in 
den Silodächern. 

G 

4.11 Die Silozellen sind nicht durch Aspirationsöffnungen (z.B. in den Silowänden oberhalb der Siloköpfe) 
miteinander verbunden. 

G, M 

4.12 Der oberhalb der Siloköpfe befindliche Raum wurde in Leichtbauweise (z.B. Wände und Dach in Tra-
pezblechbauweise oder / und Fenster und Lichtbänder) ausgeführt. Durch diese Bauweise ist sicherge-
stellt, dass ein entstehender Explosionsdruck aus den Silozellen ins Freie geführt werden kann.  

G, M 

4.13 Das Mischfutterwerk / Getreidesilo wurde in x feuerbeständige Abschnitte unterteilt. Die einzelnen 
feuerbeständigen Abschnitte wurden untereinander explosionstechnisch entkoppelt. Anmerkung: Zur 
Verhinderung von Flammen- und Explosionsübertragung bestehen vielfältige weitere Möglichkeiten, die 
aber an dieser Stelle nicht abschließend aufgeführt werden können.  

G, M 

4.14 Die beschriebenen Explosionsschutzmaßnahmen werden durch Einrichtungen der Steuer- und Rege-
lungstechnik (Prozessleittechnik – PLT) unterstützt, überwacht und abgesichert. Hiermit werden 
• Melder zur Vermeidung unlogischer Zustände (z.B. Auf/Zu gleichzeitig) überwacht 
• Anlagen automatisch oder in Teilabschnitten abgeschaltet (Auslösung durch Vollmelder, Drehzahl- 

und Schieflaufwächter, Funkenmelder usw.)  
• Anlagen nach Stillstand unter Beachtung logischer Funktionen wieder gestartet 
• Fehler gemeldet (und protokolliert) 

G, M 

5. Organisatorische Schutzmaßnahmen  
5.1 Für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen werden die Beschäftigten ausreichend und angemes-

sen hinsichtlich des Explosionsschutzes unterwiesen. Dazu liegen schriftliche Anweisungen und Nach-
weise vor. 

G, M 

5.2 Explosionssicherheit wird vor Inbetriebnahme durch eine befähigte Person überprüft und dokumentiert.  G, M 
5.3 Eine regelmäßige Kontrolle der allgemeinen Betriebssicherheit, mindestens 1 x im Monat, wird durchge-

führt und dokumentiert.  
G, M 

5.4 Eine Brandschutzordnung (mit Brandschutzplan) liegt vor. Die Brandschutzordnung wird in Zusammen-
arbeit mit der Feuerwehr regelmäßig aktualisiert. 

G, M 

5.5 Eine Betriebsanweisung für den Umgang mit losen Schüttgütern (siehe Anlage) liegt vor. G, M 
5.6 Im Unternehmen ist eine Fachkraft für Arbeitssicherheit tätig.  G, M 
5.7 Im Werk ist ein Sicherheitsbeauftragter tätig.  G, M 
5.8 Durch das eingeführte Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001 wird die regelmäßige 

Wartung aller Produktionsanlagen sichergestellt. Dadurch ist die Funktionsfähigkeit aller Anlagenteile 
und Sicherheitseinrichtungen gewährleistet. 

G, M 

 
 

Punkt 
 

Maßnahme 
Speziell für 
Getreide, 
Mischfutter 

5.9 Die Brandschutzeinrichtungen werden mindestens 1 x im Monat überprüft.  G, M 
5.10 Eine ausreichende Anzahl von Feuerlöschern (gemäß BGR 133) ist vorhanden.  G, M 
5.11 Die Löscheinrichtungen sind gekennzeichnet.  G, M 
5.12 Sämtliche Heißarbeiten bedürfen einer vorherigen schriftlichen Erlaubnis des Betriebsleiters. G, M 
5.13 Hinweise, dass Aufzüge im Brandfall nicht benutzt werden dürfen, sind am Lasten- bzw. Personenauf-

zug angebracht.  
G, M 

5.14 Das Rauchverbot wird beachtet.  
5.15 Die Zugänge zu den explosionsgefährdeten Räumen sind mit Warnzeichen gemäß Richtlinie G, M 
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1999/92/EG gekennzeichnet. 
5.16 Um Eingriffe Unbefugter zu unterbinden, ist das Betriebsgelände mit einem Zaun eingefriedet. Auf das 

Verbot „Betreten durch Unbefugte verboten“ wird durch das Anbringen von Hinweisschildern hingewie-
sen. 

G, M 

5.17 Für Betriebsbereiche, in denen ein Rauchverbot besteht, werden Raucherzonen mit Feuerwehr und 
Behörden abgestimmt.  

G, M 

5.18 Regelmäßige Brandschutz- und Bauberatungen, auch im Planungszeitpunkt, werden mit dem Sachver-
sicherer durchgeführt.  

G, M 

5.19 Das Einhalten von Ordnung und Sauberkeit sowie behördlicher Auflagen ist sichergestellt. G, M 
5.20 Zur Vermeidung von Staubablagerungen liegen Reinigungspläne vor, in denen Reinigungspersonal, 

Reinigungsumfang, Reinigungsintervalle und Reinigungsgeräte festgelegt sind.  
Farblich abgesetzte Markierungen zeigen geringste Staubablagerungen erkennbar an.  

G, M 

5.21 Um die Feuerwehr mit den speziellen Gegebenheiten des Betriebes vertraut zu machen, werden in 
regelmäßigen Abständen Übungen durchgeführt. 

G, M 

5.22 Ein Brand- und Explosionsschutzbeauftragter wurde ausgebildet und benannt. G, M 

6. Bauliche Brandschutzmaßnahmen 
6.1 Der Bedienungsraum der Anlage (Leitstand) wurde von den übrigen Betriebsräumen feuerbeständig 

abgetrennt.  
G, M 

6.2 Da, wo vorgeschrieben, wurden Feuerschutztüren eingebaut.  G, M 
6.3 Bei Störungen der Anlage bzw. Anlagenteilen wird diese unverzüglich stillgesetzt. Dazu sind Not-Aus-

Schalter in ausreichender Zahl an geeigneten Stellen (Schaltwarte, Steuerkästen, (Not-) Ausgänge) 
angebracht. 

 

7. Allgemeine Schutzmaßnahmen und BG-Vorschriften (UVV) 
7.1 Die Silozellen xy sind mit Inertisierungsanschlüssen ausgestattet.  G, M 
7.2 Das eingeführte Qualitätsmanagementsystem gemäß ISO 9001 beinhaltet auch den Brandschutz. G, M 
7.3 Zur Brandbekämpfung sind Steigleitungen (trocken/nass) installiert. G, M 

8. Anforderungskatalog für Funkantennenbetreiber bzw. Mobilfunkanbieter  
Der DRV hat mit den Mobilfunkbetreibern T-Mobil, Vodafone, E-plus und 02 einen Brandschutzkatalog erarbeitet, der als 
Anlage 2 Bestandteil der Mustermietverträge für Antennenstandorte geworden ist (zwischen Funkantennenanlagenbetreiber 
und Mobilfunkanbieter für Silos und Futtermittelwerke). 
Vermieter (Anlagenbetreiber) müssen folgende zwei Pflichten erfüllen. Nur so können die Anforderungen an den Brandschutz 
durch die Mobilfunkbetreiber umgesetzt werden:  
1. Dem Mobilfunkbetreiber die Zoneneinteilung explosionsgefährdeter Bereiche am Standort des Futtermittelwerkes bzw. 

Silos mitteilen.  
2. Eine zuständige Stelle benennen, die im Falle des Brandes vom Mobilfunkbetreiber benachrichtigt werden kann.  
Sofern noch nicht geschehen, sollten sowohl bestehende als auch künftige Antennenstandortverträge ergänzt werden um 
einen Vertragspassus, der wie folgt ausgestaltet ist: „Bezüglich der besonderen Anforderungen im Bereich des Brandschut-
zes wird auf die Anlage 2 dieses Vertrages verwiesen.“ 
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Anhang 6: Muster-Betriebsanweisung  
  

 
 ..................................... ........................................... .................................................. 
 Firma  Arbeitsbereich/Arbeitsplatz Tätigkeit  

  
Anwendungsbereich 

 Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit losen Schüttgütern, deren Stäube gefährliche explosionsfähi-
ge Staub-Luft-Gemische bilden können, insbesondere bei der Getreideerfassung, in Mühlen und Mischfutter-
werken. Für bestimmte Bereiche ist sie ggf. zu ergänzen bzw. konkreter zu fassen.  

  
Gefahren für Mensch und Umwelt 

 Bei Nichteinhaltung der aufgeführten Schutzmaßnahmen kann durch gefährliche explosionsfähige Staub-Luft-
Gemische eine Explosion hervorgerufen werden. 

  
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 
 
 
 
 
 

Die gefährdeten Bereiche und Anlagen sind sauber zu halten und regelmäßig zu reinigen. Dazu ist ein staub-ex-
geschützter Staubsauger zu verwenden. Staub aufwirbelnde Reinigungsverfahren (trockenes Kehren oder 
Abblasen mit Druckluft) sind grundsätzlich nicht zulässig.   
Feuer, Rauchen und offenes Licht ist in den gekennzeichneten Bereichen verboten. 
Unbefugten ist der Zutritt zu den gekennzeichneten Bereichen nicht gestattet. 
Feuer- und Heißarbeiten in den Anlagen dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Erlaubnis des Betriebsleiters 
durchgeführt werden. 
Bei Austausch oder Erweiterung der Anlage müssen elektrische und nichtelektrische Anlagen und Geräte  
– in Zone 20 der Kategorie II 1D 
– in Zone 21 mindestens der Kategorie II 2D  
– in Zone 22 mindestens der Kategorie II 3D  
entsprechen. (Die Zoneneinteilung ist dem Explosionsschutzdokument zu entnehmen)  
Während der Befüllung dürfen Schüttgutlagerstätten nicht mit Fahrzeugen befahren werden. 
Um Mängel an den Betriebseinrichtungen rechtzeitig zu erkennen, sind  
– Prüf- und Wartungsintervalle der elektrischen Anlage, Maschinen und Betriebseinrichtungen einzuhalten 
– regelmäßige Kontrollen der Maschinenfunktion und der sicherheitstechnischen Einrichtungen durchzuführen 
– Mitarbeiter einzuweisen, Mängel an Vorgesetzte zu melden 
– sicherheitstechnisch relevante Mängel unverzüglich zu beseitigen oder betroffene Einrichtungen der Benut-

zung zu entziehen (Maschinen abschalten, Bereiche räumen und sperren).  
  

Verhalten bei Störungen 
 Elektrische Anlagen allpolig vom Netz trennen. Gegen unbefugtes und irrtümliches Einschalten sichern. 

Mitarbeiter und Vorgesetzte informieren. 
Betriebsfremde von eventuellen Gefahrenzonen fernhalten. 
Funktionsabläufe verfolgen, Staubabscheider (Zyklone) kontrollieren. 
Mit Instandhaltungs- und Entstörungsarbeiten erst nach Sicherung gegen irrtümliches und unbefugtes Ingang-
setzen beginnen (Hauptschalter abschließen). 
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 Verhalten bei Bränden 

 Brandalarm auslösen (Feuerwehr, Mitarbeiter und Vorgesetzte informieren). 
Gefährdete Betriebsbereiche von Personen räumen. 
Entstehungsbrand bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist.  
Silobrände nicht mit Wasser oder Schaum löschen,  
sondern die betroffenen Zellen von unten mit einem Inertgas (N2) fluten. 
Zufahrts- und Angriffswege für die Feuerwehr freimachen. 
Feuerwehr einweisen und auf die Gefahr einer möglichen Staubexplosion hinweisen.  
Zur Unterstützung sach- und ortskundigen Mitarbeiter dafür abstellen.  
Anordnungen der Einsatzleitung befolgen. 
Unkontrolliertes Ablaufen von Löschwasser verhindern (z.B. Gullys schließen oder abdecken). 

  
Verhalten bei Unfällen 

 Unfallstelle und Umfeld sichern. Hierzu folgende Mittel verwenden:  
 
.............................................................................................. 
Verletzte bergen und versorgen – Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten,  
Vorgesetzte verständigen. 
                          Notruf:  .....................             Ersthelfer:  .................... 
 
Bei schweren Verletzungen: 
Rettungsdienst anfordern (siehe Erste-Hilfe-Anleitung). 
Den Verletzten möglichst unter Einschaltung des Rettungsdienstes schonend in ein von der  
Berufsgenossenschaft zugelassenes Krankenhaus transportieren (z.B. nach  ...................................).  
Bei offensichtlich kleineren Verletzungen Durchgangsarzt aufsuchen. 
Eventuell zuständige Berufsgenossenschaft telefonisch verständigen (Rufnummer:  .........................). 
Ist der Verletzte länger als 3 Tage arbeitsunfähig,  
Unfallanzeige schreiben und senden an: ...................................................................... 
 
 ....................................................................... 

  
Instandhaltung und Entsorgung 

 Feuer- und Heißarbeiten und Arbeiten mit möglichem Funkenflug bedürfen einer vorherigen schriftlichen Er-
laubnis. Hierzu ist das entsprechende Muster zu verwenden.   
Die im Betrieb anfallenden Abfälle sind einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. 

  
Folgen der Nichtbeachtung 

 Gesundheitliche Folgen: Verletzungen, Erkrankung, Tod. 
Arbeitsrechtliche Folgen: Ermahnung, Abmahnung, Kündigung  
 

  
 ...................  ................................................ 
 Datum und Unterschrift des Betriebsleiters 
   oder dessen Beauftragten . 
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Anhang 7: 
  Erlaubnisschein für  

 Feuer- und Heißarbeiten  
 und Arbeiten mit möglichem Funkenflug  
 

1 Arbeitsort / -stelle  
 
................................................................................................................... 

2 Art und Zweck der Arbei-
ten 

  Schweißen /Brennen   Stemmen    Bohren 
  Löten /Auftauen   Schleifen   .................... 

Genauer Arbeitsauftrag  
(z.B. Konsole anschweißen):  

3 Zeitangabe Die o.g. Arbeiten werden durchgeführt am  .................................... 
in der Zeit zwischen  ................  und  .......................  Uhr.  

4 Name  
der ausführenden Person 
des aufsichtführenden 
Fachkundigen  

 
..................................................................................................... 
 
..................................................................................................... 

5 Sicherheitsvorkehrungen 
vor Beginn der Arbeiten 
 

 Entfernen sämtlicher brennbarer Gegenstände und Stoffe, auch Staubablagerun-
gen, im Umkreis von ..... m und – soweit erforderlich – auch in angrenzenden 
Räumen 

 Abdecken der gefährdeten brennbaren Gegenstände, z.B. Holzbalken, Holzwände 
und –fußböden, Kunststoffteile usw. 

 Abdichten der Öffnungen, Fugen und Ritzen und sonstigen Durchlässe mit nicht-
brennbaren Stoffen 

 Entfernen von Umkleidungen und Isolierungen 
 Beseitigen der Explosionsgefahr und Behältern und Rohrleitungen 
 Bereitstellen einer Brandwache mit  

Feuerlöschern, gefüllten Wassereimern oder angeschlossenem Wasserschlauch 
6 Brandwache während der Arbeit                Name: ............................................... 

nach Beendigung der Arbeit    Name: ...................... Dauer: .......... Std. 
7 Alarmierung Standort des nächstgelegenen 

– Brandmelders .................................. 
– Telefons .........................................  Feuerwehr-Rufnummer ........................ 

8 Löschgerät  
und Löschmittel 

   Feuerlöscher   mit             Wasser       CO2          Pulver 
   gefüllte Wassereimer 
   angeschlossener Wasserschlauch 

 Erlaubnis 
 
 
 
 
 
 

....................... 
Datum 

Die aufgeführten Arbeiten sind nach Durchführung aller genannten  
Sicherheitsvorkehrungen gemäß den obigen Angaben zu erledigen.  
Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften (BGV A1 §§ 43, 44 
sowie BGV D1), ggf. die Landesverordnungen zur Verhütung von Bränden und die 
Sicherheitsvorschriften der Versicherer werden beachtet. 
Fremdfirmen verfügen über ausreichenden Versicherungsschutz.  
 
 ...................................... ....................................... 
 Unterschrift des Betriebsleiters Unterschrift des Ausführenden 
 oder dessen Beauftragten 
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Anhang 8:  Glossar 
 
Zum besseren Verständnis des Leitfadens werden nachfolgend einige wichtige Begriffe zum Explosi-
onsschutz bzw. aus dem zugrunde liegenden Regelwerk erklärt.  
 

Arbeitgeber  
Jede natürliche oder juristische Person, die als Vertragspartei des Beschäftigungsver-hältnisses 
mit dem Arbeitnehmer die Verantwortung für das Unternehmen bzw. den Betrieb trägt. ⇒ RL 
89/391/EWG  

Arbeitsmittel  
Alle Maschinen, Apparate, Werkzeuge oder Anlagen, die bei der Arbeit benutzt werden, z.B. Lei-
ter, Hammermühle, Sieb. ⇒ BetrSichV

Arbeitnehmer  
Jede Person, die von einem Arbeitgeber beschäftigt wird, einschließlich Praktikanten und Aus-
zubildende. ⇒ RL 89/391/EWG   

Befähigte Person  
Ist eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufli-
che Tätigkeit über die erforderlichen Fachkenntnisse zur Prüfung der Arbeitsmittel verfügt. 
⇒ BetrSichV, TRBS 1203

Benutzung  
Alle ein Arbeitsmittel betreffenden Maßnahmen, wie Erprobung, Ingang setzen, Stillsetzen, 
Gebrauch, Instandsetzung und Wartung, Prüfung, Sicherheitsmaßnahmen bei Betriebsstörung, 
Um- und Abbau und Transport. ⇒ BetrSichV

Bereitstellung  
Umfasst alle Maßnahmen, die der Arbeitgeber zu treffen hat, damit den Beschäftigten nur der 
Betriebssicherheitsverordnung entsprechende Arbeitsmittel zur Verfügung ge-stellt werden kön-
nen. Sie umfasst auch Montagearbeiten wie den Zusammenbau eines Arbeitsmittels einschließ-
lich der für die sichere Benutzung erforderlichen Installationsarbeiten. ⇒ BetrSichV

Bestimmungsgemäße Verwendung  
Verwendung von Geräten, Schutzsystemen und Vorrichtungen entsprechend der Gerätegruppe 
und -kategorie und unter Beachtung aller Herstellerangaben, die für den sicheren Betrieb der 
Geräte, Schutzsysteme und Vorrichtungen notwendig sind. ⇒ RL 94/9/EG, 11. GPSGV, DIN EN 
1127-1  

Brennbare Stoffe  
Gasförmige, flüssige oder feste Stoffe, einschließlich Dämpfe, Nebel oder Stäube, die im Ge-
misch oder im Kontakt mit Luft oder Sauerstoff zum Brennen angeregt werden können. Jeder 
brennbare Staub ist unter Umständen explosionsfähig. ⇒ DIN EN 1127-1  

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) 
Mitgliedsstaaten des EWR sind die Staaten der Europäischen Union zuzüglich Finnland, Island, 
Liechtenstein, Österreich, Norwegen und Schweden, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens (1. 
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Januar 1994) nicht der EU, sondern der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) angehör-
ten.   

Explosion  
Plötzliche Oxidations- oder Zerfallsreaktion mit Anstieg der Temperatur, des Druckes oder bei-
der gleichzeitig. ⇒ DIN EN 1127-1  

Explosionsfähige Atmosphäre  
Ein Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben unter atmosphä-
rischen Bedingungen, in dem sich der Verbrennungsvorgang nach erfolgter Entzündung auf das 
gesamte unverbrannte Gemisch überträgt. ⇒ RL 1999/92/EG, BetrSichV

Explosionsgefährdeter Bereich  
Ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann. Ein Bereich, in 
dem explosionsfähige Atmosphäre nicht in einer solchen Menge zu erwarten ist, dass besonde-
re Schutzmaßnahmen erforderlich werden, gilt nicht als explosionsgefährdeter Bereich. ⇒ RL 
1999/92/EG, BetrSichV

Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre  
Explosionsfähige Atmosphäre, die in gefahrdrohenden Mengen auftritt. ⇒ RL 1999/92/EG, 
BetrSichV, DIN EN 1127-1  

Geräte  
Maschinen, Betriebsmittel, stationäre oder ortsbewegliche Vorrichtungen, Steuerungs- und Aus-
rüstungsteile sowie Warn- und Vorbeugungssysteme, die einzeln oder kombiniert zur Erzeu-
gung, Übertragung, Speicherung, Messung, Regelung und Umwandlung von Energien und /oder 
zur Verarbeitung von Werkstoffen bestimmt sind und die eigene potenzielle Zündquellen aufwei-
sen und dadurch eine Explosion verursachen können. ⇒ RL 94/9/EG, 11. GPSGV  

Gerätekategorie  
Geräte und Schutzsysteme können für eine bestimmte explosionsfähige Atmosphäre konzipiert 
werden. In diesem Fall werden sie entsprechend gekennzeichnet. ⇒ RL 94/9/EG, 11. GPSGV  

Glimmtemperatur  
Niedrigste Temperatur einer erhitzten freiliegenden Oberfläche, auf der eine 5 mm dicke Schicht 
eines abgelagerten Staubes zur Entzündung kommt. Sowohl mit wachsender Schichtdicke als 
auch mit sinkender Korngröße sinkt die Glimmtemperatur. Mit Hilfe der Glimmtemperatur lassen 
sich die Zündgefahren flacher Staubschichten an heißen Oberflächen beschreiben. ⇒ VDI-
Richtlinie 2263  
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IP-Code  
Bezeichnungssystem, um den Umfang des Schutzes durch ein Gehäuse eines elektrischen Be-
triebsmittels gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen, Eindringen von festen Fremdkörpern 
und Eindringen von Wasser anzuzeigen und zusätzliche Informationen in Verbindung mit einem 
solchen Schutz anzugeben. Beispiele: IP 44 geschützt gegen feste Fremdkörper 1,0 mm 
Durchmesser und größer sowie geschützt gegen Spritzwasser  
IP 5X staubgeschützt  
IP 54 staubgeschützt sowie geschützt gegen Spritzwasser  
IP 6X staubdicht ⇒ DIN EN 60529  

Mindestzündenergie  
Kleinste Energie, um ein Gemisch eines brennbaren Gases, Dampfes oder Staubes mit Luft ge-
rade noch zu entzünden. ⇒ DIN EN 13821  

Normalbetrieb  
Zustand, in dem Anlagen innerhalb ihrer Auslegungsparameter benutzt werden. ⇒ DIN EN 
1127-1, DIN EN 13463-1  

Überwachungsbedürftige Anlagen  
Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen, die Geräte, Schutzsysteme oder Sicherheits-, 
Kontroll- oder Regelvorrichtungen sind oder diese beinhalten, gelten als überwachungsbedürftig. 
⇒ BetrSichV

OEG  
Obere Explosionsgrenze, obere Grenze des Explosionsbereiches (Bereich der Konzentrationen 
eines brennbaren Stoffes in Luft, in dem eine Explosion auftreten kann). ⇒ DIN EN 1127-1  

UEG  
Untere Explosionsgrenze, untere Grenze des Explosionsbereiches (Bereich der Konzentrationen 
eines brennbaren Stoffes in Luft, in dem eine Explosion auftreten kann). ⇒ DIN EN 1127-1  

Wirksame Zündquelle  
Nicht jede Zündquelle kann jede explosionsfähige Atmosphäre zünden. Ihre Wirksamkeit, d. h. 
die Fähigkeit explosionsfähige Atmosphäre zu entzünden, hängt u. a. von der Energie der Zünd-
quelle und von den Eigenschaften der explosionsfähigen Atmosphäre ab. ⇒ DIN EN 13463-1  

Zoneneinteilung  
Explosionsgefährdete Bereiche werden nach Häufigkeit und Dauer des Auftretens von gefährli-
cher explosionsfähiger Atmosphäre in Zonen unterteilt. ⇒ RL 1999/92/EG, BetrSichV

Zündtemperatur  
Die unter vorgegebenen Versuchsbedingungen ermittelte, niedrigste Temperatur einer heißen 
Oberfläche, bei der die Entzündung eines brennbaren Stoffes als Gas/Luft-, Dampf/Luft- oder 
Staub/Luft-Gemisch eintritt. ⇒ DIN EN 1127-1  
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Anhang 9:  Literaturverzeichnis  
 
Nachfolgend eine Auswahl relevanter Literaturangaben für den Explosionsschutz in der Getreide- und 
Futtermittelwirtschaft. Soweit möglich, enthalten die Angaben Verlinkungen zu öffentlich zugänglichen 
Dokumenten. Die Verfasser des Leitfadens übernehmen jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit 
dieser Dokumente. Verbindlich sind ausschließlich die von den jeweiligen Herausgebern veröffentlich-
te Fassungen, beispielsweise im Bundesgesetzblatt, Bundesanzeiger, Bundes-Arbeitsblatt etc. Auf die 
fett gedruckten Dokumente wird im Rahmen des Leitfadens ausdrücklich verwiesen.   
 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)  
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – 
ArbSchG) Vom 7. August 1996 (BGBl. I Nr. 43 vom 20.08.1996 S. 1246), zuletzt geändert am 
30. Juli 2004 (BGBl. I Nr. 41 vom 5. August 2004 S. 1950) 

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)  
Verordnung über Arbeitsstätten vom 12. August 2004 (Arbeitsstättenverordnung) (BGBl. I Nr. 44 
vom 24.08.2004 S. 2179) 

ASI 8.41/93 
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten: Untersuchungen zur Siloinertisierung im 
Schadensfall, 1993 

ASI 9.32/81 
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten: Sofortmaßnahmen zur Verbesserung 
des Explosionsschutzes in bestehenden Getreideumschlaganlagen, Mühlen und Kraftfutterwer-
ken, 1981 

ASR 7/4  
Arbeitsstätten-Richtlinie Sicherheitsbeleuchtung Ausgabe März 1981 (BArbBl. 3/1981, S. 68) 

ASR 13/1,2 
Arbeitsstätten-Richtlinie Feuerlöscheinrichtungen Ausgabe Juni 1997 (BArbBl. 7-8/1997, S. 70) 
Zu § 13 Abs. 1 und Abs. 2 der Arbeitsstättenverordnung 

ASR 39/1,3 
Arbeitsstätten-Richtlinie Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe Ausgabe August 1996 (BArbBl. 
10/1996, S. 86) 

ATEX und Betriebssicherheitsverordnung  
Heidenreich, E: ATEX und Betriebssicherheitsverordnung aus der Sicht der Schüttguttechnik, 
Verfahren-Maschinen-Anlagen für die Verarbeitung und Veredelung von Schüttgütern, Verlag 
Moritz Schäfer, Band 3, Herbst/Winter 2003, S. 72-87 

Befähigte Personen 
Besondere Anforderungen Explosionsgefährdungen Vom 18. November 2004 (BAnz. S. 23797) 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)  
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln 
und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger An-

http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/arbschg/gesamt.pdf
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/arbst_ttv_2004/gesamt.pdf
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/betrsichv/gesamt.pdf
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lagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebs-
sicherheitsverordnung – BetrSichV) Vom 27. September 2002 (BGBl. I Nr. 70 vom 2. Oktober 
2002, S. 3777) zuletzt geändert durch Artikel 9 der Verordnung zur Anpassung der Gefahrstoff-
verordnung an die EG-Richtlinie 98/24/EG und andere EG-RichtlinienVom 23. Dezember 2004 
(BGBl. I Nr. 74 vom 29. Dezember 2004, S. 3758) 

4. BImSchV  
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immisionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1997 (BGBl. I 
Nr. 17 vom 20. März 1997, S. 504) zuletzt geändert am 6. Januar 2004 durch Artikel 22a des 
Gesetzes zur Neuordnung der Sicherheit von technischen Arbeitsmitteln und Verbraucherpro-
dukten (BGBl. I Nr. 1 vom 9. Januar 2004, S. 2)  

12. BImSchV (Störfallverordnung)  
12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immisionsschutzgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. April 2000, BGBl. I Nr. 19 vom 2. Mai 2000, S. 603. Nachträgliche 
Ergänzung: In der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2005 (BGBl. I Nr. 33 vom 16. Ju-
ni 2005) 

BGR 104 Regeln für das Vermeiden der Gefahren durch explosionsfähige Atmosphäre mit Beispiel-
sammlung (Explosionsschutz-Regeln – EX-RL, bisher ZH 1/10) Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften, Fachausschuss „Chemie“, Dezember 2002 

BGR 117 Arbeiten in Behältern und engen Räumen 
(bisher ZH 1/77) Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Fachausschuss 
„Chemie“ der BGZ, Mai 2003, aktualisierte Fassung April 2004 

BGR 132 Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen  
(bisher: ZH 1/200) Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Fachausschuss 
„Chemie“ der BGZ , März 2003, aktualisiert Juli 2004 

BGR 133 Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern  
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Fachausschuss „Nahrungs- und Ge-
nussmittel“ der BGZ. (bisher ZH 1/201) April 1994 Aktualisierte Nachdruckfassung Oktober 2004 

BGR 500 Betreiben von Arbeitsmitteln.  
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Präventionsausschüsse der BGZ 
Stand: Januar 2004 

BGV A1 Grundsätze der Prävention (bisher VBG 1)  
Januar 2004 

http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bimschv_4_1985/gesamt.pdf
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bimschv_12_2000/gesamt.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/show/1146519/bgr104.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/show/1146519/bgr104.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/show/1146531/bgr117.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/show/1146543/bgr132.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/show/1146544/bgr133.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/show/1146632/bgr500.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/show/1146287/a1.pdf
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BGV A8 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz  
(bisher VBG 125) vom 1. April 1995 in der Fassung vom 1. Januar 2002 

BGV D1 Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren  
(bisher VBG 15) vom 1. April 1995 in der Fassung vom 1. April 2001 (aufgehoben seit 1. Januar 
2005, siehe nun BGR 500)   

BGV C12 Silos  
(bisher VBG 112) vom 1. Oktober 1989 in der Fassung vom 1. Januar 2002 (aufgehoben seit 1. 
Januar 2005, siehe nun BGR 117 und BGR 500)  

Brandschutzkatalog 
Anforderungskatalog im Hinblick auf den Brandschutz an Silos oder Kraftfutterwerke (Anlage 2 
zum Mietvertrag für Funkantennenanlagenbetreiber und Mobilfunkanbieter) Fassung vom 14. 
August 2003 

DIN EN 1127-1 
Maschinensicherheit: Brände und Explosionen Teil 1 Explosionsschutz, Oktober 1997 

DIN EN 13237 
Explosionsgefährdete Bereiche; Begriffe für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in exp-
losionsgefährdeten Bereichen, November 2003 

DIN EN 13463-1 
Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen; Teil 1: Grundlagen 
und Anforderungen, Juli 2003 

DIN EN 50014 (VDE 0170/0171 Teil 1) 
Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche; Allgemeine Bestimmungen; 1997 
+ Corrigendum: 1998 + A1:1999 + A2:1999 Februar 2000 

DIN EN 50028:1987 (VDE 0170/0171-13 ) 
Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche; Anforderungen für Betriebsmittel 
der Zone 10, November 1986 

DIN EN 50281-3 (VDE 0165 Teil 3) 
Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem Staub; Teil 3: Einteilung von staub-
explosionsgefährdeten Bereichen, Mai 2003 

DIN VDE 0100-720 
Feuergefährdete Betriebsstätten, März 1983 

DIN VDE 0105-9  
Betrieb von Starkstromanlagen; Zusatzfestlegungen für explosionsgefährdete Bereiche, Mai 
1986 

DIN VDE 0165 (Altfassung) 
Errichten elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen, Februar 1991 

http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/show/1146360/a8.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/show/1146434/d1.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/show/1146401/c12.pdf
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ElexV (Aufgehoben) 
Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (BGBl. I, S. 1931). Aufgehoben aufgrund Artikel 8 
der Verordnung zur Rechtsvereinfachung im Rahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschut-
zes bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, der Sicherheit 
beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und der Organisation des betrieblichen Arbeits-
schutzes Vom 27. September 2002 (BGBl. I Nr. 70 vom 2. Oktober 2002, S. 3777) 

Freistaat Sachsen  
Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Gefährdungsbeurteilung, Explosionsschutz 
und Explosionsschutzdokument gemäß Betriebssicherheitsverordnung (ARBEITSHILFEN) Mit-
teilung Nr. 1/2003  

Gebührenverzeichnis 
Zweite Verordnung zur Anpassung des Gebührenverzeichnisses der Kostenverordnung für die 
Prüfung überwachungsbedürftiger Anlagen vom 24. Oktober 2003 (BGBl. I Nr. 52 vom 
31.10.2003 S. 2105) zuletzt geändert am 6. Januar 2004 (BGBl. I Nr. 1 vom 9.1.2004 S. 2) 

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)  
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen in der Fassung vom 23. Dezember 2004 (BGBl. I 
Nr.74 S 3758) (Artikel 1 der Verordnung zur Anpassung der Gefahrstoffverordnung an die EG-
Richtlinie 98/24/EG und andere EG-Richtlinien), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Neunten 
Verordnung zur Änderung chemikalienrechtlicher Verordnungen Vom 23. Dezember 2004 
(BGBl. I Nr. 76 vom 31. Dezember 2004, S. 3855)  

Getreidewirtschaft und StörfallV 
Branchenleitfaden: Explosionsfähige Staub/Luft-Gemische und Störfall-Verordnung – Entschei-
dungskriterien zur Umsetzung der StörfallV (12. BImSchV) bei genehmigungsbedürftigen Anla-
gen der Getreidewirtschaft im Sinne der 4. BImSchV, Anhang, Nr. 7.21 oder Nr. 9.11 unter Be-
rücksichtigung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur StörfallV (1. StörfallVwV), 
Stand 1997 

Gesetz über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (GPSG)  
vom 6. Januar 2004 (BGBl. I Nr. 1 vom 09.01.2004 S. 2) zuletzt geändert am 11. Februar 2004 
(BGBl. I Nr. 6 vom 17.02.2004 S. 219) 

9. GPSGV (Maschinenverordnung)  
Neunte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz vom 12. Mai 1993 (BGBl. I Nr. 
22 vom 19.05.1993 S. 704) zuletzt geändert am 6. Januar 2004 (BGBl. I Nr. 1 vom 9.1.2004 S. 
2) 

11. GPSGV (Explosionsschutzverordnung)  
Elfte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (Verordnung über das Inver-
kehrbringen von Geräten und Schutzsystemen für explosionsgefährdete Bereiche) vom 12. De-
zember 1996 (BGBl. I S. 1914) zul. geändert am 6. Januar 2004 (BGBl. I Nr. 1 v. 9. Januar 
2004, S. 2) 

Hauert, F., S. Vogl und S. Radandt  
Turbulenz und Staubkonzentration beim Befüllen eines 12-m³-Silos (1996) Gefahrstoffe – Rein-
haltung der Luft, 56: S. 375-381. 

http://www.arbeitsschutz-sachsen.de/publications/mitteilungshefte/2003/mnr01-03.html
http://download.baua.de/prax/ags/gefahrstoffvo.pdf
http://www.bmwa.bund.de/Redaktion/Inhalte/Pdf/gpsg-januar-2004,property=pdf.pdf
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/gsgv_9/gesamt.pdf
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/gsgv_11/gesamt.pdf
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Leitfaden zur Richtlinie 1999/92/EG  
MITTEILUNG DER KOMMISSION über den nicht verbindlichen Leitfaden für bewährte Verfah-
ren im Hinblick auf die Durchführung der Richtlinie 1999/92/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der 
Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können 
– KOM(2003) 515 endgültig 

RL 89/391/EWG  
Richtlinie 89/391/EWG vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbes-
serung der Sicherheit und des Gesundheitsschutz es der Arbeitnehmer bei der Arbeit (Arbeitss-
chutzRahmenRL) Einzelrichtlinie Richtlinie des Rates (89/391/EWG) ABl. Nr. L 183 vom 29. Juni 
1989, S. 1.  

RL 94/9/EG „Explosionsschutzrichtlinie“ (ATEX 95)  
Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestim-
mungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. (ABl. EG Nr. L 100 vom 19. 
April 1994, S. 1) zuletzt geändert am 29. September 2003 (ABl. EU Nr. L 284 vom 31. Oktober 
2003, S. 1) 

RL 98/37/EG „Maschinenrichtlinie“  
Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen zuletzt geän-
dert am 27. Oktober 1998 (ABl. EG Nr. L 331 vom 7. Dezember 1998, S. 1)   

RL 96/82/EG „Seveso-II-Richtlinie“ 
Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei 
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen   

RL 1999/92/EG „Richtlinie Explosionsfähige Atmosphäre“ (ATEX 137) 
Richtlinie 1999/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 
über Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der 
Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können (Fünfzehnte 
Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 23 S. 
58) zuletzt geändert am 7. Juni 2000 (ABl. EG Nr. L 134 vom 7. Juni 2000, S. 36) 

TA Luft   
Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 24. Juli 2002 zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft)  

http://www.lfas.bayern.de/technischer_as/anlagensicherheit/ex-richtl/rl-1999.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=de&numdoc=31989L0391
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DE&numdoc=31994L0009&model=guichett
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/1998/l_207/l_20719980723de00010046.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1996&nu_doc=82
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2000/l_023/l_02320000128de00570064.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2000/l_023/l_02320000128de00570064.pdf
http://www.bmu.de/files/taluft.pdf
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TAA-GS-13  
Technischer Ausschuss Anlagensicherheit (TAA): Leitfaden „Explosionsfähige Staub/Luft-
Gemische und Störfall-Verordnung“ Teil 2: Störfallvorsorge und Anhang, Stand Oktober 1995 
(zurückgezogen im August 2004; überarbeitete Fassung: TAA-GS-33) 

TAA-GS-33 
Technischer Ausschuss Anlagensicherheit (TAA): Leitfaden „Explosionsfähige Staub/Luft-
Gemische und Störfall-Verordnung“ Stand 22. April 2004 (Ersatz für TAA-GS-13 und -15) 

TRBS 1203  
Ausschuss für Betriebssicherheit: Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRbS) 1203 Befä-
higte Person – Allgemeine Anforderungen vom 18. November 2004, BAnz. S. 23797 

TRGS 511   
Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS): Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 511 Ammoni-
umnitrat, Bundesarbeitsblatt Nr. 6/2004, S. 43  

TRGS 555  
Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS): Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 555 Betriebs-
anweisung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV Ausgabe Dezember 1997 (Bundesarbeits-
blatt Nr. 12/1997, S. 47 (49)) 

VBG 16 Verdichter  
(aufgehoben) vom 1. April 1987 in der Fassung vom 1. Januar 1997  

VdS 2154 
Merkblatt zu Inertisierung von Silos im Brandfall (VdS), 11.95 

VDI 3790 Blatt 3 
Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL): Umweltmeteorologie, Emissionen von Gasen, Gerü-
chen und Stäuben aus diffusen Quellen: Lagerung, Umschlag und Transport von Schüttgütern, 
1999 

VDI-Richtlinie 2263 
Staubbrände und Staubexplosionen – Gefahren – Beurteilung – Schutzmaßnahmen, Mai 1992 

 Blatt 1: Untersuchungsmethoden zur Ermittlung von sicherheitstechnischen Kenngrößen von 
Stäuben, Mai 1990 

 Blatt 2: Inertisierung, Mai 1992 
 Blatt 3: Explosionsdruckstoßfeste Behälter und Apparate, Berechnung, Bau und Prüfung, Mai 

1990 
 Blatt 4: Explosionsunterdrückung, April 1992 

VDI-Richtlinie 3673  
Druckentlastung von Staubexplosionen, November 2002  

VDMA 24 169 Teil 2 
Lufttechnische Anlagen; Bauliche Explosionsschutzmaßnahmen an Ventilatoren; Richtlinien für 
Ventilatoren zur Förderung von brennbare Stäube enthaltender Atmosphäre, Juni 1990 

http://www2.raiffeisen.de/anhang/rund2005/Wa039-05_StoefallV.pdf
http://www.sfk-taa.de/Berichte_reports/Berichte_TAA/TAA-GS-33.pdf
http://www.baua.de/prax/abs/trbs1203_allg.pdf
http://www.baua.de/prax/ags/trgs511.pdf
http://www.baua.de/prax/ags/trgs555.pdf
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